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A Problem und Ziel 

 

Das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) ist zum Jahr 2026 aus 

mehreren Gründen anzupassen. 

 

Das FAG M-V enthält mehrere gesetzliche Prüfpflichten. Zum Jahr 2026 sind die kommunale 

Beteiligungsquote (§ 6 Absatz 2), die Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse auf Gemeinde- 

und Kreisaufgaben (§ 15 Absatz 1), die Nebenansätze für Gemeindeaufgaben (§ 17 Absatz 3 

bis 6) und Kreisaufgaben (§ 20 Absatz 2), die relative Mindestfinanzausstattung (§ 21 Absatz 1 

Satz 1) und die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (§ 22 Absatz 4) zu 

überprüfen. Die gutachterliche Überprüfung erfolgte durch Kompetenzzentrum Öffentliche 

Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e. V. (KOWID).1 

 

Der Bund stellt den Ländern regelmäßig zusätzliche Umsatzsteuerbeträge für konkrete Zwecke 

zur Verfügung. Er nutzt den Länderanteil an der Umsatzsteuer dabei als Transferweg, um die 

Länder relativ gleichmäßig finanziell bei der Umsetzung bestimmter politischer Schwerpunkte 

oder Bundesgesetze zu unterstützen. Das FAG M-V ist vor dem Hintergrund erfolgter 

Änderungen auf Bundesebene anzupassen. 

  

 
1
 Hesse, Starke, Lenk: Überprüfung des horizontalen kommunalen Finanzausgleichssystems in Mecklenburg-

Vorpommern (2025). 



Drucksache 8/5680 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 8. Wahlperiode 

  

2 

 

Das Land hat sich gegenüber dem Bund für eine vollständige Kompensation der kommunalen 

Ebene bei der Finanzierung des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur 

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland eingesetzt. Die Steuerausfälle der kommu-

nalen Ebene betragen nach der Wirkung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes im Kommunalen 

Finanzausgleich im Zeitraum 2025 bis 2029 insgesamt 144 Millionen Euro. Diese kommunalen 

Mindereinnahmen gleicht der Bund über einen Festbetrag beim Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer aus. Für die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ergeben sich daraus nach 

aktuellen Annahmen Mehreinnahmen in Höhe von 188 Millionen Euro im Gesamtzeitraum. 

Das Land wird diese Einnahmen aus der Bemessung des Kommunalen Finanzausgleichs 

ausklammern, sodass den Kommunen diese Mehreinnahmen nicht nur in Höhe der 

kommunalen Beteiligungsquote, sondern vollständig verbleiben. Im Ergebnis werden die 

Kommunen nicht nur für ihre Mindereinnahmen kompensiert, sondern sie erhalten bis 2029 

sogar 44 Millionen Euro zusätzlich. 

 

Im Ergebnis des Kommunalgesprächs vom 19. November 2025 werden die zur Verfügung 

stehenden Finanzierungsinstrumente genutzt, um die kommunale Finanzausstattung aus 

Steuern und Finanzausgleichsleistungen zu stabilisieren (Anlage 3). Zu diesen Maßnahmen 

gehört auch die vollständige Ausschöpfung der Kreditermächtigung des Kommunalen 

Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Um dem Bundes- und Landesziel einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaserleitungen 

zu entsprechen und auch dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse gerecht zu werden, 

werden zusätzliche Mittel für die Refinanzierung der kommunalen Eigenanteile für den 

Breitbandausbau benötigt.  

 

 
B Lösung 

 

Mit Artikel 1 wird das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern geändert.  

 

Allgemeiner Steuerverbund (§ 5) 

 

Die Neufassung von § 5 dient der Klarstellung, dass dem Steuerverbund nur die dem Land 

verbleibenden Anteile seiner Steuereinnahmen unterliegen. 

 

 

Kommunale Beteiligungsquote und Anpassung (§ 6) 

 

Der Prüfbericht des Finanzministeriums und des Ministeriums für Inneres, Bau und 

Digitalisierung hat ergeben, dass die kommunale Beteiligungsquote von 31,051 Prozent auf 

30,537 Prozent anzupassen ist. Dadurch ist die kommunale Beteiligungsquote ab dem Jahr 

2026 im Volumen von 51,65 Millionen Euro zugunsten des Landes zu ändern. Zur Überprüfung 

des rechnerischen Ergebnisses wurde erneut der gutachterlich entwickelte Finanzindex 

angewendet. Zugleich wird die Herausnahme der Umsatzsteuermehreinnahmen der Kommunen 

für das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschafts-

standortes Deutschland aus dem Kommunalen Finanzausgleich geregelt. 
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Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (§§ 6 Absatz 3 und 22) 

 

Der Prüfbericht des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung hat ergeben, dass die 

Zuweisungssumme in Höhe von 273,75 Millionen Euro insgesamt auf 312,8 Millionen Euro 

anzuheben ist (§ 6 Absatz 3). Ebenfalls anzupassen sind die Zuweisungsbeträge für die 

einzelnen Gruppen der kommunalen Aufgabenträger nach § 22 Absatz 2: 

 

 bisherige 

Zuweisung in 

den Jahren 

2024/2025  

in Euro 

neue  

Zuweisung ab 

dem Jahr 2026 

in Euro 

Ämter/amtsfreie Gemeinden 60.700.000 67.550.000 

große kreisangehörige Städte  17.000.000 18.450.000 

kreisfreie Städte 44.100.000 51.650.000 

Landkreise 120.200.000 141.950.000 

Vermessungs- und Geoinformationsbehörden und 

der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse 

31.450.000 33.200.000 

Gesamtzuweisung 273.750.000 312.800.000 

 

 

Aktualisierung und Erweiterung von Abzugsbeträgen (§ 8) 

 

Die Abzugsbeträge nach § 8 Satz 1 Nummer 2 für zweckgerichtete Umsatzsteuerbeträge des 

Bundes werden aktualisiert und um zusätzliche Beträge nach dem Ganztagsförderungsgesetz 

vom 2. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4602) und dem Gesetz für ein verlässliches Hilfesystem bei 

geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 57) 

ergänzt. Vor diesem Hintergrund soll ein neuer Abzugsbetrag mit Wirkung ab dem Jahr 2027 

aufgenommen werden, um sicherzustellen, dass die vom Bund auf die Länder zusätzlich 

übertragenen Umsatzsteuerbeträge nach dem Gesetz für ein verlässliches Hilfesystem bei 

geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt vollständig für eine zweckentsprechende und 

zielgerichtete Verwendung zur Umsetzung des Gewalthilfegesetzes zur Verfügung stehen.  

 

Der Abzugsbetrag nach § 8 Satz 1 Nummer 4 ist an die aktuellen Verhältnisse anzupassen. Der 

Bund stellt den Ländern zudem keine gesonderten Umsatzsteuerbeträge für die Kosten durch 

ukrainische Kriegsvertriebene mehr zur Verfügung. 

 

Der Bund stellt den Ländern regelmäßig zusätzliche Umsatzsteuerbeträge für konkrete Zwecke 

zur Verfügung. Er nutzt den Länderanteil an der Umsatzsteuer dabei als Transferweg, um die 

Länder relativ gleichmäßig finanziell bei der Umsetzung bestimmter politischer Schwerpunkte 

oder Bundesgesetze zu unterstützen. Mit dem neuen § 8 Satz 2 soll eine abstrakte Regelung 

eingeführt werden, um stets einen entsprechenden Abzug von den Verbundgrundlagen sicher-

zustellen und das bisherige Vorgehen des Landesgesetzgebers unabhängig von den Zeit-

abläufen auf Bundesebene dauerhaft umzusetzen. 
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Umsetzung des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (§ 10b) 

 

Zur Umsetzung des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) 

erhalten die Kommunen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 

insgesamt 780 Millionen Euro für die Schwerpunkte „Schulbauprogramm – Öffentliche 

allgemeinbildende Schulen“, „Verkehrsinfrastruktur, Öffentlicher Personennahverkehr und 

Energie“ und „Sonstige gesellschaftliche Infrastruktur“. 

 

Um sicherzustellen, dass jede Gemeinde unabhängig von ihrer Größe und finanziellen 

Leistungsfähigkeit das im LuKIFG vorgesehene Mindestinvestitionsvolumen von 50.000 Euro 

investieren kann, erhält jede Gemeinde zudem einen Sockelbetrag in Höhe von 50.000 Euro 

aus dem Landesanteil am Sondervermögen. 

 

Damit werden die Ergebnisse des Kommunalgesprächs vom 19. November 2025 umgesetzt. 

 

 

Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse auf Gemeinde- und Kreisaufgaben (§ 15) 

 

Das finanzwissenschaftliche Gutachten zum Kommunalen Finanzausgleich empfiehlt eine 

Anpassung der Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse zugunsten des Anteils für Kreisaufgaben. 

Dieser soll zulasten des Anteils für Gemeindeaufgaben von 41,57 Prozent auf 44,3 Prozent 

erhöht werden. 

 

 

Relative Mindestfinanzausstattung (§ 16 Absatz 6) 

 

Die gutachterliche Empfehlung lautet, die Quoten der relativen Mindestfinanzausstattung von 

90 Prozent auf 85 Prozent abzusenken.  

 

 

Bedarfsansatz für Gemeindeaufgaben und Kreisaufgaben (§§ 17, 20) 

 

Die Nebenansätze für die Bedarfsberechnung im kommunalen Finanzausgleich wurden 

eingehend gutachterlich untersucht. Nachfolgend werden jeweils die Gutachterempfehlungen 

und die gesetzliche Umsetzung dargestellt: 

 

Nebenansatz Gesetzeslage Gutachterempfehlung Gesetzentwurf 

Kinder Faktor 1,22 Faktor 2,05 Gutachterempfehlung 

Demografie Faktor 0,35 Wegfall Gutachterempfehlung 

zentrale Orte Einwohnerzahl 

Verflechtungs-

bereiche 

70 Prozent Einwohnerzahl 

Verflechtungsbereiche und 

30 Prozent Pendlerverflech-

tungen 

Gutachterempfehlung 

- Oberzentren Faktor 0,16 Faktor 0,17 Gutachterempfehlung 

- Mittelzentren Faktor 0,12 Faktor 0,13 Gutachterempfehlung 

- Grundzentren Faktor 0,06 Faktor 0,02 Beibehaltung des 

Faktors 0,06 

Soziallasten Faktor 5,7 Faktor 22,23 dreistufige Anpassung 

auf Gutachterempfeh-

lung 
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Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 28) 

 

Zur Refinanzierung der kommunalen Eigenanteile für den Breitbandausbau nach § 28 Absatz 5 

werden der Vorwegabzug für den Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern 

(KAF) von 7 Millionen Euro um 9 Millionen Euro auf 16 Millionen Euro erhöht und die 

Entnahmemöglichkeit auf jährlich bis zu 40 Millionen Euro angehoben. Zugleich erfolgt eine 

Verlängerung der Befristung dieser Regelung um zwei Jahre auf das Jahr 2036. 

 

Zur Unterstützung der Kommunen bei der Finanzierung ihrer Eigenanteile bei der Umsetzung 

der Maßnahmen nach dem LuKIFG wird im KAF ein unbürokratisches Zinszuschussprogramm 

aufgelegt. 

 

Mit Artikel 2 legt die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Festlegung der Verbundquote 

des Kommunalen Finanzausgleichs und zur Höhe der Zuführungen sowie der Kreditaufnahme 

nach dem Kommunalen Ausgleichsfondsgesetz Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2026 

bis 2027 (Verbundquotenfestlegungsgesetz 2026/2027 – VQFG) vor, mit dem der quotale 

Anteil der Kommunen an den Einnahmen des Landes festgelegt wird. Die Verbundquote wird 

auf 18,130673 Prozent für das Haushaltsjahr 2026 und 17,925158 Prozent für das Haushaltsjahr 

2027 festgelegt. Damit kommt das Land seiner Verpflichtung aus Artikel 106 Absatz 7 des 

Grundgesetzes nach, in dem die Beteiligung der Kommunen an den Gemeinschaftsteuern durch 

die landesgesetzliche Bestimmung einer Verbundquote umgesetzt wird. 

 

Die Höhe von Entnahmen aus dem Sondervermögen zur Ergänzung der Finanzausgleichmasse 

und die Kreditaufnahme sind im Gesetz zur Festlegung der Verbundquoten des kommunalen 

Finanzausgleichs für das jeweilige Haushaltsjahr gesetzlich festzulegen. Im Jahr 2026 soll eine 

Entnahme von insgesamt 21 Millionen Euro und im Jahr 2027 von 129 Millionen Euro aus dem 

Sondervermögen zugunsten der Finanzausgleichsmasse erfolgen. Zu diesem Zweck wird das 

Sondervermögen ermächtigt, Kredite von bis zu 21 Millionen Euro im Jahr 2026 und 

einschließlich zur Anschlussfinanzierung fällig gewordener Kredite bis zu 150 Millionen Euro 

im Jahr 2027 aufzunehmen. 

 

Mit den Artikeln 3 bis 6 werden Folgeänderungen aufgrund der Änderungen des FAG M-V 

umgesetzt. 

 

Artikel 7 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

 

Die Anforderungen von § 4 Absatz 2 des Gleichstellungsgesetzes zur sprachlichen Gleich-

stellung von Frauen und Männern werden beachtet und, soweit möglich, eine geschlechts-

neutrale Formulierung gewählt. 

 

 
C Alternativen 

 

Der Änderungsbedarf in Artikel 1 ergibt sich überwiegend aufgrund gesetzlicher Über-

prüfungspflichten und ist daher alternativlos. Der Verzicht auf die entsprechenden Gesetzes-

anpassungen würde angesichts der gutachterlichen Überprüfung zu einer nicht sachgerechten 

Mittelverteilung führen und wäre in hohem Maße rechtlich angreifbar.  

 

Die Änderung in Artikel 2 ist alternativlos, da gemäß Artikel 106 Absatz 7 des Grundgesetzes 

eine Festlegung der Verbundquote zu erfolgen hat.  
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D Notwendigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 GGO II) 

 

Der Kommunale Finanzausgleich kann ausschließlich durch Gesetz geregelt werden.  

 

 
E Finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte des Landes und der Kommunen 

 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

 

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes in den Jahren 2026 und 2027 reduzieren sich durch 

die gesetzlichen Änderungen um insgesamt jeweils 13 Millionen Euro.  

 

Kommunale Beteiligungsquote:  -52 Millionen Euro 

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis:  +39 Millionen Euro 

 

Hinzu tritt eine temporäre Erhöhung der Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2026 um 

100 Millionen Euro durch anteilige Verschiebung der Verrechnung des Abrechnungsbetrages 

für das Ausgleichsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2028. 

 

Aus dem Landesanteil des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität erhält jede 

Gemeinde einen Sockelbetrag in Höhe von 50.000 Euro – insgesamt rund 36 Millionen Euro – 

zur Umsetzung von Maßnahmen nach dem LuKIFG. 

 

 

2. Vollzugsaufwand 

 

Die Umsetzung der dargestellten Änderungen im Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern erfordert einen zusätzlichen, jedoch geringfügigen Vollzugsaufwand im 

Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern und im Ministerium für Inneres und Bau. Dieser 

Vollzugsaufwand ist zu vernachlässigen. 

 

 
F Sonstige Kosten 

 

Keine. 

 

 
G Bürokratiekosten 

 

Mit der Änderung von § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 FAG M-V werden im horizon-

talen Finanzausgleich zukünftig für die Gemeinschaftsteuern die gleichen Beträge berück-

sichtigt, die auch in amtlichen Statistiken ausgewiesen werden. Damit entfällt beim 

Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern ab dem Finanzausgleichsjahr 2027, welches die 

Steueraufkommen des Jahres 2025 berücksichtigt, das Vorhalten zweier verschiedener Daten-

sätze zu den Gemeinschaftsteuern. Für die Kommunen steigt zugleich die Nachvollziehbarkeit 

der Ausgangsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich. 

 

Der Beirat Kommunaler Aufbaufonds wird abgeschafft. Die Aufgaben übernimmt der Beirat 

nach § 34 FAG M-V (FAG-Beirat). Damit werden unnötige Doppelstrukturen beseitigt. 
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DIE MINISTERPRÄSIDENTIN Schwerin, den 25. November 2025 
DES LANDES 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 

 

 

 

 

 

An die 

Präsidentin des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern 

Frau Birgit Hesse 

Lennéstraße 1 

 

19053 Schwerin 

 

 

 

 

 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Anpassung der Finanzbeziehungen zwischen Land 

und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung am 25. November 2025 

beschlossenen Entwurf des vorbezeichneten Gesetzes mit Begründung.  

 

Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. 

 

Federführend ist das Ministerium für Inneres und Bau. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Manuela Schwesig 

 

 

  



Drucksache 8/5680 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 8. Wahlperiode 

  

8 

 

ENTWURF 
 
eines Vierten Gesetzes zur Anpassung der Finanzbeziehungen zwischen Land 
und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern 
 

 

 

 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 
Artikel 1 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 

 

Das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V 

S. 166), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle des 

Gesetzes zur Anpassung von Regelungen zur Übertragung der Befugnisse nach dem 

Gewerbesteuergesetz für gemeindefreie Gebiete und zur Berücksichtigung zusätzlicher 

Steuereinnahmen im Kommunalen Finanzausgleich Mecklenburg-Vorpommern] geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach der Angabe zu § 10a wird die folgende Angabe eingefügt: 

 

„§10b Umsetzung des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes“. 

 

b) Die Angabe zu den §§ 24 bis 24b wird durch die folgende Angabe ersetzt: 

 

„§ 24 Finanzierung des kooperativen E-Governments“. 

 

2. § 5 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

 

„Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt den Gemeinden und Landkreisen zur Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben von seinen Anteilen aus den Gemeinschaftsteuern (Einkommen-

steuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer), aus den Landessteuern, aus der Gewerbe-

steuerumlage und aus der Gewerbesteuer in gemeindefreien Gebieten sowie von den 

Zuweisungen an das Land aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich einschließlich der 

Bundesergänzungszuweisungen und den Einnahmen des Landes nach dem Gesetz zur 

Regelung der finanziellen Kompensation zugunsten der Länder infolge der Übertragung der 

Ertragshoheit der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund Finanzzuweisungen zur Verfügung.“ 
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3. § 6 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 

 

„(1) An der Summe der Einzahlungen der Gemeinden und Landkreise aus eigenen 

Steuern (Grundsteuern und Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage, 

Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie andere Steuern und 

Steueranteile) sowie den nach Abzugsbeträgen nach § 8 verbleibenden, dem allgemeinen 

Steuerverbund nach § 5 unterliegenden Einnahmen des Landes sind die Gemeinden und 

Landkreise bis auf Weiteres in Höhe von 30,537 Prozent und das Land in Höhe von 

69,463 Prozent zu beteiligen. Abweichend von Satz 1 bleiben in den Jahren 2026 bis 2029 

die zusätzlichen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer unberücksichtigt, die nach 

Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 255) dem 

Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen aufgrund des Gesetzes für ein 

steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes 

Deutschland dienen.“ 

 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2026“ und die Angabe 

„273 750 000 Euro“ durch die Angabe „312 800 000 Euro“ ersetzt. 

 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Die Nummern 2 bis 4 werden durch die folgenden Nummern 2 bis 4 ersetzt: 

 

„2. die Einnahmen aus der Umsatzsteuer vom Bund zur Finanzierung von Betriebs-

ausgaben für die Kindertagesförderung und zur Finanzierung der Ganztags-

förderung in Höhe von 18 032 000 Euro im Jahr 2026, 24 012 000 Euro im Jahr 

2027, 29 992 000 Euro im Jahr 2028, 35 972 000 Euro im Jahr 2029 und 

39 468 000 Euro ab dem Jahr 2030, 

3. die Einnahmen aus der Umsatzsteuer vom Bund zur Weiterentwicklung der 

Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, 

4. die Einnahmen aus der Umsatzsteuer vom Bund für flüchtlingsbedingte Kosten 

in Höhe von 23 000 000 Euro ab dem Jahr 2026,“. 

 

bb) In Nummer 9 wird die Angabe „Wärmenetze.“ durch die Angabe „Wärmenetze,“ 

ersetzt. 

 

cc) Nach Nummer 9 wird die folgende Nummer 10 eingefügt: 

 

„10. die Einnahmen aus der Umsatzsteuer vom Bund für die Umsetzung des 

Gewalthilfegesetzes.“ 
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b) Die Sätze 2 und 3 werden durch die folgenden Sätze ersetzt: 

 

„Soweit der Bund den Ländern durch Bundesgesetz zusätzliche Umsatzsteuerbeträge für 

konkrete Zwecke überträgt oder die den absoluten Abzugsbeträgen nach Satz 1 zugrunde 

liegenden Umsatzsteuerbeträge ändert, erfolgt für den auf Mecklenburg-Vorpommern 

nach den Wirkungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs entfallenden Anteil 

spätestens in der endgültigen Abrechnung für das Jahr der Zahlung ein Abzug im Sinne 

von Satz 1. Der kommunale Anteil an den Bundesmitteln nach Satz 1 Nummer 4 beträgt 

1 661 000 Euro.“ 

 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

 

6. Nach § 10a wird folgender § 10b eingefügt: 

 

„§ 10b 

Umsetzung des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes 

 

Zur Umsetzung des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes werden den 

Landkreisen und kreisfreien Städten  

1. spezifische Budgets für die Schwerpunkte „Schulbauprogramm – Öffentliche allgemein-

bildende Schulen“, „Verkehrsinfrastruktur, Öffentlicher Personennahverkehr und 

Energie“ und „Sonstige gesellschaftliche Infrastruktur“ in Höhe von insgesamt 

780 000 000 Euro für den Gesamtzeitraum und 

2. für alle Gemeinden ein Betrag in Höhe von je 50 000 Euro 

bereitgestellt. Mit einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-

Vorpommern, den Landkreisen und kreisfreien Städten werden Regelungen zur Umsetzung 

festgelegt und die Vorgaben des Bundes im Länder-und-Kommunal-Infrastruktur-

finanzierungsgesetz und der dazu abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung zwischen 

Bund und den Ländern zur Durchführung des Gesetzes auf die begünstigten Kommunen 

übertragen.“ 

 

7. § 11 Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt: 

 

„(5) Abweichend von Absatz 4 wird der negative Abrechnungsbetrag für das Jahr 2023 in 

Teilbeträgen von 10 000 000 Euro im Jahr 2025 und 24 527 929 Euro im Jahr 2026 der 

Finanzausgleichsmasse des jeweiligen Jahres zugunsten des Landes entnommen. 

Abweichend von Absatz 4 wird der negative Abrechnungsbetrag für das Jahr 2024 in 

Teilbeträgen von 19 284 976 Euro im Jahr 2026 und 100 000 000 Euro im Jahr 2028 der 

Finanzausgleichsmasse des jeweiligen Jahres zugunsten des Landes entnommen.“ 

 

8. In § 13 wird die Angabe „§ 10 Absatz 1, 4 und 5 und der nach § 10a“ durch die Angabe 

„§ 10 Absatz 4 und 5 und der nach §§ 10a und 10b“ ersetzt. 
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9. § 14 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt: 

 

„1. für Vorwegabzüge für 

a) den Ausgleich der Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungs-

kreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden nach § 22 in Höhe von 

312 800 000 Euro, 

b) Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 in Höhe von 6,5 Prozent der Finanz-

ausgleichsmasse aufgerundet auf volle Millionen Euro mindestens jedoch 

100 000 000 Euro, 

c) die Finanzierung des kooperativen E-Governments nach § 24 in Höhe von 

7 575 000 Euro, 

d) Sonderbedarfszuweisungen in Höhe von 15 000 000 Euro und Sonder-

zuweisungen in Höhe von 15 000 000 Euro nach § 25, 

e) Zuweisungen an den Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern 

nach § 28 in Höhe von 16 000 000 Euro sowie 

f) Zuweisungen an den Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-

Vorpommern nach § 26 in Höhe von 40 000 000 Euro im Jahr 2026, 

35 000 000 Euro im Jahr 2027 sowie 50 000 000 Euro ab dem Jahr 2028 und“. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Buchstabe d, f und g“ durch die Angabe 

„Buchstabe c, d und f“ ersetzt sowie die Angabe „ab dem Jahr 2022“ gestrichen. 

 

c) Nach Absatz 2 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt: 

 

„Abweichend von Satz 1 werden nicht benötigte Mittel nach Absatz 1 Nummer 1 

Buchstabe f des Jahres 2026 im Jahr 2027 der Gesamtschlüsselmasse zugeführt.“ 

 

10. In § 15 werden die Nummern 1 und 2 durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt: 

 

„1. für Gemeindeaufgaben in Höhe von 55,7 Prozent und 

2. für Kreisaufgaben in Höhe von 44,3 Prozent“. 

 

11. In § 16 Absatz 6 Satz 1 wird jeweils die Angabe „90 Prozent“ durch die Angabe 

„85 Prozent“ ersetzt. 

 

12. In § 17 werden die Absätze 3 bis 6 durch die folgenden Absätze 3 bis 5 ersetzt: 

 

„(3) Folgende zusätzliche Nebenansätze werden berücksichtigt: 

 

1. Ansatz für Kinder und 

2. Ansatz für übergemeindliche Aufgaben der zentralen Orte. 

 

(4) Der Nebenansatz für Kinder wird berechnet, indem das Produkt aus der Anzahl der 

Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und dem Faktor 2,05 gebildet wird. 
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(5) Der Nebenansatz für übergemeindliche Aufgaben der zentralen Orte wird berechnet, 

indem zu 70 Prozent die Einwohnerzahl des jeweiligen Verflechtungsbereichs sowie zu 

30 Prozent die Summe aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 

und der Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis am Arbeitsort 

1. mit dem Faktor 0,06 für Grundzentren, 

2. mit dem Faktor 0,13 für Mittelzentren und 

3. mit dem Faktor 0,17 für Oberzentren 

multipliziert wird.“ 

 

13. § 18 Absatz 1 Satz 1 bis 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

 

„Die Steuerkraftzahlen für die einzelnen Steuerarten werden wie folgt ermittelt: 

 

1. als Steuerkraftzahl der Grundsteuer von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) und auf Grundstücke (Grundsteuer B und C) die nach Absatz 2 zu 

ermittelnden Messbeträge, vervielfältigt mit dem nach Satz 3 geltenden 

Nivellierungshebesatz, 

2. als Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer die nach Absatz 2 zu ermittelnden Messbeträge, 

vervielfältigt mit dem nach Satz 3 geltenden Nivellierungshebesatz, abzüglich der 

Istauszahlungen an Gewerbesteuerumlage des vorvergangenen Jahres, 

3. der Betrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der für das vorvergangene 

Jahr der Gemeinde zugewiesen worden ist, und 

4. der Betrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der für das vorvergangene Jahr 

der Gemeinde zugewiesen worden ist. 

 

Die nach Satz 1 Nummer 3 und 4 zu berücksichtigenden Beträge werden im Jahr 2026 

unter Berücksichtigung der Istaufkommen aus der Abrechnung für das Jahr 2023 ermittelt. 

Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen zu den Grundsteuern und zur Gewerbesteuer 

(Realsteuern) werden in den Jahren 2024 bis 2027 folgende Nivellierungshebesätze 

zugrunde gelegt: 

 

Grundsteuer A: 338 Prozent, 

Grundsteuer B und C: 438 Prozent, 

Gewerbesteuer: 390 Prozent. 

 

Abweichend von Satz 3 werden die Nivellierungshebesätze für Grundsteuer A und 

Grundsteuer B im Jahr 2027 ermittelt, indem jeweils die Summe aus zwei Dritteln des 

Gesamtaufkommens des Jahres 2024 und einem Drittel des Gesamtaufkommens des Jahres 

2025 durch die Summe der Grundsteuermessbeträge aller Gemeinden nach Absatz 2 Satz 2 

geteilt wird.“ 

 

14. In § 20 Absatz 2 wird die Angabe „Vorvorjahr“ durch die Angabe „vorvergangenen Jahr“ 

und die Angabe „mit dem Faktor 5,7“ durch die Angabe „im Jahr 2026 mit dem Faktor 11, 

im Jahr 2027 mit dem Faktor 17 und ab dem Jahr 2028 mit dem Faktor 22,23“ ersetzt. 
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15. § 21 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 1 wird gestrichen. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „sollen erstmals vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Vorschrift durch finanzwissenschaftliche Analyse überprüft werden“ durch die Angabe 

„werden im Abstand von vier Jahren durch finanzwissenschaftliche Analyse überprüft“ 

ersetzt. 

 

16. § 22 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

 

„(2) Von den nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bereitgestellten Mitteln erhalten 

1. die Ämter und amtsfreien Gemeinden ohne große kreisangehörige Städte 

67 550 000 Euro, 

2. die großen kreisangehörigen Städte 18 450 000 Euro, 

3. die kreisfreien Städte 51 650 000 Euro, 

4. die Landkreise 141 950 000 Euro und 

5. die Träger der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden und der 

Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse 33 200 000 Euro.“ 

 

17. § 23 Absatz 3 Satz 1 und 2 werden durch den folgenden Satz ersetzt: 

 

„Die nach Absatz 2 Nummer 1 für die Gemeinden vorgesehenen Mittel werden zu 

50 Prozent nach den Anteilsverhältnissen der Einwohnerzahl und zu 50 Prozent nach der 

Finanzkraft verteilt.“ 

 

18. Die §§ 24 bis 24b werden durch den folgenden § 24 ersetzt: 

 

„§ 24 

Finanzierung des kooperativen E-Governments 

 

(1) Zur Finanzierung 

1. kommunaler Anteile am Betrieb kooperativer E-Government-Komponenten des Landes 

einschließlich zentraler Infrastrukturen, 

2. des Betriebs gemeinsamer E-Government-Komponenten der Kommunen einschließlich 

zentraler Infrastrukturen, 

3. kommunaler Anteile für kooperative Digitalisierungsvorhaben und -projekte, 

4. gemeinsamer Digitalisierungsvorhaben und -projekte der Kommunen, 

5. kommunaler Anteile an einer zentralen Landesredaktion gemäß § 3 Absatz 2a des 

E-Government-Gesetzes Mecklenburg-Vorpommern und 

6. kommunaler Anteile für Personal- und Sachkosten des Büros kooperatives E-Govern-

ment 

stehen die nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c bereitgestellten Mittel zur 

Verfügung. 

 

(2) Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Lenkungsausschuss nach § 17 des 

E-Government-Gesetzes Mecklenburg-Vorpommern. Die Mittel werden durch das für 

Digitalisierung zuständige Ministerium bewirtschaftet.“ 
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19. § 25 Absatz 1 und 2 werden durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt: 

 

„(1) Die Mittel nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d für Sonderbedarfszuweisungen 

und Sonderzuweisungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verwendung der Mittel für 

Sonderzuweisungen ist in § 27 Absatz 2, 4 und 6 und für Sonderbedarfszuweisungen in 

den folgenden Absätzen geregelt. 

 

(2) Das Land kann an Gemeinden, Landkreise sowie Ämter und Zweckverbände auf 

Antrag Sonderbedarfszuweisungen für Investitionen und nicht investive Zwecke des 

eigenen Wirkungskreises gewähren, soweit 

1. sich die Antragsteller in einer außergewöhnlichen Lage befinden oder besondere 

Aufgaben zu erfüllen haben, 

2. diese zur Finanzierung von Vorhaben, die zu den pflichtigen Aufgaben im eigenen 

Wirkungskreis gehören, notwendig sind oder 

3. diese zur Förderung von Verwaltungskooperationen oder Verwaltungsfusionen 

beitragen oder ein besonderes öffentliches Interesse vorliegt. 

 

Sonderbedarfszuweisungen werden Antragstellern in außergewöhnlichen Lagen im Sinne 

von Satz 1 Nummer 1 nur gewährt, soweit kein Anspruch gegenüber Dritten besteht. 

Besondere Aufgaben sind insbesondere solche, die die zentralen Orte für die Einwohner 

ihrer Nah-, Mittel- oder Oberbereiche sowie sonstige Gemeinden auch für Einwohner der 

Umlandgemeinden wahrnehmen oder bei denen ein besonderes öffentliches Interesse 

besteht. Zur Förderung der Zwecke nach Satz 1 können freie Kassenmittel auch zur 

Abdeckung besonderer vorübergehender Liquiditätsbedarfe im eigenen oder übertragenen 

Wirkungskreis für einen befristeten Zeitraum als rückzahlbare Liquiditätshilfe zur 

Verfügung gestellt werden. Soweit über den Betrag nach Absatz 1 Satz 1 hinaus Mittel für 

Sonderbedarfszuweisungen bereitgestellt werden, können diese abweichend von Satz 1 

auch für Vorhaben des übertragenen Wirkungskreises gewährt werden.“ 

 

20. § 26 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „25 000 000 Euro“ durch die Angabe 

„15 000 000 Euro im Jahr 2026, 10 000 000 Euro im Jahr 2027 sowie 25 000 000 Euro 

ab dem Jahr 2028“ ersetzt. 

 

b) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt: 

 

„(4) Die für die Gewährung von Zuweisungen für Altverbindlichkeiten nach Absatz 3 

Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 erforderlichen Personal- und Sachkosten werden aus den 

Mitteln nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 finanziert.“ 

 

21. In § 27 Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, Absatz 2 Satz 3 

Nummer 1 oder Absatz 6 Satz 1 Nummer 1“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 3 

Nummer 1 oder Absatz 2 Satz 3 Nummer 1“ und die Angabe „Haushaltsvorvorjahr“ durch 

die Angabe „vorvergangene Haushaltsjahr“ ersetzt. 
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22. § 28 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 Satz 2 und 3 werden gestrichen. 

 

b) In Absatz 5 werden die Angabe „20 000 000 Euro“ durch die Angabe 

„40 000 000 Euro“ und die Angabe „Jahr 2034“ durch die Angabe „Jahr 2036“ ersetzt. 

 

c) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingefügt: 

 

„(6) Für die Kofinanzierung von Vorhaben nach dem Länder-und-Kommunal-Infra-

strukturfinanzierungsgesetz können kommunale Körperschaften ab dem Jahr 2026 

Zuweisungen in Form von pauschalen Zinshilfen für Kommunalkredite mit einer 

Mindestlaufzeit von fünf Jahren erhalten. Die Höhe des berücksichtigungsfähigen 

Kreditvolumens ist dabei auf den kommunalen Eigenanteil, höchstens jedoch auf die 

Höhe der eingesetzten Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinan-

zierungsgesetz, begrenzt und soll grundsätzlich ein Mindestvolumen von 50 000 Euro 

nicht unterschreiten. Für die Berechnung der Zinshilfe wird ein fiktiver Tilgungssatz 

von 5 Prozent pro Jahr angesetzt. Die Höhe der Zinshilfe wird durch das für 

Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für 

Finanzen zuständigen Ministerium durch Verwaltungsvorschrift festgesetzt. Die 

Auszahlungen der Zuweisung erfolgt ab dem Folgejahr der Antragstellung jährlich zum 

1. Juli längstens für zehn Jahre. Das Nähere kann das für Kommunalangelegenheiten 

zuständige Ministerium durch Verwaltungsvorschrift regeln.“ 

 

d) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden zu den Absätzen 7 und 8. 

 

23. In § 29 Absatz 4 Satz 5 wird die Angabe „Vorvorjahr“ durch die Angabe „vorvergangene 

Jahr“ ersetzt“. 

 

24. In § 30 Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „den“ gestrichen. 

 

25. § 31 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 und 3 eingefügt: 

 

„(2) Soweit dieses Gesetz auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte abstellt, gilt die 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu den Gemeindedaten der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten nach Wohn- und Arbeitsort zum 30. Juni des vorvergangenen 

Jahres. 

 

(3) Soweit dieses Gesetz auf Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 

abstellt, gelten die im Rahmen des Finanz- und Personalstatistikgesetzes von den 

Gemeinden, Ämtern und Landkreisen sowie vom Land Mecklenburg-Vorpommern an 

das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern zum 30. Juni des vorvergangenen 

Jahres gemeldeten Beschäftigten in einem Beamten- oder Richterverhältnis.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 4. 
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c) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 5 und wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „aus Steuern zu Grunde legt“ durch die Angabe „aus 

Realsteuern zugrunde legt“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 4 wird die Angabe „(Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer)“ 

gestrichen. 

 

d) Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden zu den Absätzen 6 bis 9. 

 

26. In § 32 Absatz 5 wird die Angabe „der Schlüsselzuweisungen“ gestrichen. 

 

27. In § 33 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 22 bis 24“ durch die Angabe „§§ 22 und 23“ ersetzt. 

 

 
Artikel 2 

Gesetz zur Festlegung der Verbundquoten des kommunalen Finanzausgleichs  
und der Höhe der Zuführungen sowie der Kreditaufnahmen nach dem Kommunalen 

Ausgleichsfondsgesetz Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2026 und 2027  
 (Verbundquotenfestlegungsgesetz 2026/2027 – VQFG M-V) 

 
 

§ 1 

 

Das Land stellt den Gemeinden und Landkreisen für ihre Aufgabenwahrnehmung aus seinen 

Anteilen am Steueraufkommen und seinen Zuweisungen aus dem bundesstaatlichen Finanz-

ausgleich gemäß § 5 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern folgende 

Anteile zur Verfügung: 

 

1. 18,130673 Prozent im Haushaltsjahr 2026 und 

2. 17,925158 Prozent im Haushaltsjahr 2027. 

 

Bei den Berechnungen der Anteile nach Satz 1 bleiben die in § 8 des Finanzausgleichsgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern auf die Jahre 2026 und 2027 entfallenden Beträge unberück-

sichtigt. 

 

 
§ 2 

 

Die Kreditaufnahme nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c des Kommunalen Ausgleichs-

fondsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern beträgt bis zu 21 000 000 Euro im Jahr 2026 und 

einschließlich zur Anschlussfinanzierung fällig gewordener Kredite bis zu 150 000 000 Euro 

im Jahr 2027. Dem Sondervermögen „Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-

Vorpommern“ werden 21 000 000 Euro im Jahr 2026 und 129 000 000 Euro im Jahr 2027 

entnommen und zur Ergänzung der Finanzausgleichsmasse nach § 13 des Finanzausgleichs-

gesetzes Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt.  
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Artikel 3 

Änderung des Landespersonenstandsausführungsgesetzes 

 

Das Landespersonenstandsausführungsgesetz vom 1. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 461), 

das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVOBl. M-V S. 400, 407) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 3 Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „§ 24a Absatz 1“ durch die Angabe „§ 24 Absatz 1“ 

ersetzt. 

 

 
Artikel 4 

Änderung der Sicherungsregisterverordnung 

 

Die Sicherungsregisterverordnung vom 25. Oktober 2011 (GVOBl. M-V S. 1018), die zuletzt 

durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVOBl. M-V S. 400, 407) geändert worden 

ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 2 wird die Angabe „§ 24a Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes“ durch die Angabe „§ 24 

Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern“ ersetzt. 

 

 
Artikel 5 

Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

 

Die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008 (GVOBl. M-V S. 34), die 

zuletzt durch die Verordnung vom 27. Januar 2025 (GVOBl. M-V S. 54) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

 

In den § 12 Nummer 6, § 14 Absatz 6 und § 18 Absatz 4 wird jeweils die Angabe „§ 23 und 

§ 24“ durch die Angabe „§ 23“ ersetzt. 

 

 
Artikel 6 

Änderung der Ausgleichsfondsverordnung 

 

Die Ausgleichsfondsverordnung vom 15. Dezember 2022 (GVOBl. M-V S. 642) wird wie folgt 

geändert: 

 

In § 1 Satz 1 wird die Angabe „Buchstabe d, f und g“ durch die Angabe „Buchstabe c, d und f“ 

ersetzt. 

 

 
Artikel 7 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft. 
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Begründung: 
 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern) 

 

Das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern ist infolge der Durchführung gesetz-

licher Überprüfungen nach §§ 6 Absatz 2, 21 Absatz 2 und 22 Absatz 4 anzupassen. 

 

Gemäß § 21 Absatz 2 Satz 1 sind die Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse auf Gemeinde- und 

Kreisaufgaben nach § 15 sowie die Nebenansätze nach § 17 Absatz 3 bis 6 für Gemeinde-

aufgaben und § 20 Absatz 2 für Kreisaufgaben erstmals vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Vorschrift durch finanzwissenschaftliche Analyse zu überprüfen. Nach einem offenen 

Vergabeverfahren wurde hiermit das Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur 

und Daseinsvorsorge e. V. (KOWID) beauftragt. Dabei wurde der Auftrag u. a. auch um die 

Überprüfung der relativen Mindestfinanzausstattung erweitert. Mit der Beauftragung von 

KOWID wurde ein umfangreicher Gutachtenprozess unter Einbeziehung der kommunalen 

Landesverbände und weiterer kommunaler Vertreter eingeleitet. In dessen Rahmen wurden 

zwischen März 2024 und Mai 2025 sechs Sitzungen des FAG-Beirates, zwei Sitzungen der 

Arbeitsgruppe zum FAG-Beirat und vier eigens angesetzte Workshops mit zahlreichen 

kommunalen Vertretern in Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg durchgeführt. 

 

Am 22. Juli 2025 legte KOWID das finale Gutachten mit umfangreichen Analysen, Erläute-

rungen und Empfehlungen vor.2 KOWID empfiehlt, 

- die Aufteilung der Teilschlüsselmassen zugunsten der Kreisaufgaben anzupassen,  

- den Nebenansatz für Kinder zu erhöhen, 

- den Nebenansatz für Soziallasten deutlich zu erhöhen, 

- den Nebenansatz für übergemeindliche Aufgaben der zentralen Orte unter Einbeziehung von 

Pendlerverflechtungen zu modifizieren, 

- den Demografiefaktor zu streichen und 

- die relative Mindestfinanzausstattung abzusenken. 

 

Die Empfehlungen von KOWID werden mit dem Gesetzentwurf vollumfänglich umgesetzt. 

 

Der aktuelle Prüfbericht nach § 6 Absatz 2 (Anlage 1) kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Entwicklung der verbleibenden Nettoausgaben des Landes und der verbleibenden Nettoaus-

zahlungen der Kommunen in den Jahren 2019 bis 2021 eine Anpassung der Finanzverteilung 

in Höhe von 51 650 000 Euro zugunsten des Landes indiziert (Abschnitt 1). Dies entspricht 

einer Senkung der kommunalen Beteiligungsquote von 31,051 Prozent auf 30,537 Prozent. Der 

vereinbarte Finanzindex zur ergänzenden qualitativen Einordnung der rechnerischen Über-

prüfung in Abschnitt 2 des Prüfberichtes unterstreicht für den aktuellen Prüfungszeitraum die 

Anpassung der Finanzverteilung zugunsten des Landes. Der Städte- und Gemeindetag 

Mecklenburg-Vorpommern e. V. sah die Anpassung der Finanzverteilung in seiner Stellung-

nahme kritisch. Die Stellungnahme ist dem Prüfbericht als Anlage beigefügt. Landesregierung 

und kommunale Landesverbände haben den Prüfbericht im Beirat nach § 34 (FAG-Beirat) 

erörtert.  

  

 
2
 Das Gutachten ist unter https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunaler-

Finanzausgleich/ abrufbar. 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunaler-Finanzausgleich/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunaler-Finanzausgleich/
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Die von den Landesverbänden vorgetragenen ablehnenden Argumente tragen nicht bzw. 

widersprechen den zwischen Land und kommunalen Landesverbänden getroffenen Verein-

barungen. So haben sich Land und Kommunen bereits im FAG-Beirat am 9. März 2023 darauf 

verständigt, dass für die rechnerische Ermittlung des Anpassungsbedarfs der Finanzverteilung 

die statistischen Nettoausgaben in Bezug auf den MV-Schutzfonds ebenso wie bei anderen 

großen Sondervermögen des Landes geglättet werden. Eine gänzliche Nichtberücksichtigung 

bestimmter krisenbedingter Ausgaben würde dagegen zu einer einseitigen finanziellen 

Benachteiligung des Landes führen. Der Prüfbericht enthält den vereinbarten Finanzindex, der 

dazu dient, auf die Darstellung einzelner Finanzkennziffern zu verzichten und diese stattdessen 

gewichtet in einem Index zur qualitativen Einordnung des rechnerischen Anpassungsbedarfs 

zusammenzuführen. Die Ergebnisse des Kommunalgesprächs vom 19. November 2025 

(Anlage 3) sehen keine Abweichung vom Berechnungsverfahren vor. 

 

Die Abzugsbeträge nach § 8 für zweckgerichtete Umsatzsteuerbeträge des Bundes werden 

aktualisiert und um zusätzliche Beträge nach dem Ganztagsförderungsgesetz vom 2. Oktober 

2021 (BGBl. I S. 4602) und dem Gesetz für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechts-

spezifischer und häuslicher Gewalt vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 57) ergänzt. Die 

Abzugsbeträge sind erforderlich, um eine zweckentsprechende, zielgerichtete und nachvoll-

ziehbare Mittelverwendung außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs absichern zu können.  

 

Das Land hat sich gegenüber dem Bund für eine vollständige Kompensation der kommunalen 

Ebene bei der Finanzierung des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur 

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland eingesetzt. Die Steuerausfälle der kommu-

nalen Ebene betragen nach der Wirkung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes im Kommunalen 

Finanzausgleich im Zeitraum 2025 bis 2029 insgesamt 144 Millionen Euro. Diese kommunalen 

Mindereinnahmen gleicht der Bund über einen Festbetrag beim Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer aus. Für die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ergeben sich daraus nach 

aktuellen Annahmen Mehreinnahmen in Höhe von 188 Millionen Euro im Gesamtzeitraum. 

Das Land wird diese Einnahmen aus der Bemessung des Kommunalen Finanzausgleichs 

ausklammern, sodass den Kommunen diese Mehreinnahmen nicht nur in Höhe der kommu-

nalen Beteiligungsquote, sondern vollständig verbleiben. Im Ergebnis werden die Kommunen 

nicht nur für ihre Mindereinnahmen kompensiert, sondern sie erhalten bis 2029 sogar 

44 Millionen Euro zusätzlich. 

 

Im Kommunalgespräch vom 19. November 2025 vereinbarten Landesregierung und kommu-

nale Landesverbände, die zur Umsetzung des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzie-

rungsgesetzes (LuKIFG) bereitgestellten Mittel im FAG M-V zu dokumentieren. Die 

entsprechende Regelung wird in § 10b FAG M-V aufgenommen. 

 

Gemäß § 22 Absatz 4 und 5 ist zu überprüfen, ob aufgrund von Veränderungen im Aufgaben-

bestand eine Anpassung des Ausgleichs für übertragene Aufgaben und seiner Verteilung 

notwendig ist. Im Prüfbericht nach § 22 Absatz 4 und 5 (Anlage 2) wird die Überprüfung 

umfangreich dargestellt. Dabei wurde auf das Verfahren zurückgegriffen, das bei der letzten 

Prüfung zum Jahr 2022 zur Anwendung kam. Erneut wird bei der Ermittlung des Personal-

aufwandes der Kommunen auf den Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 

Verwaltungsmanagement (KGSt) zu den „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zurückgegriffen.3  

  

 
3
 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt): Kosten eines Arbeitsplatzes 

2024/2025. 
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Die KGSt hat in ihrem Bericht den bisherigen Betrag für zu berücksichtigende Sachkosten 

sowie für den Gemeinkostenzuschlag unverändert angesetzt. Die Personalkosten für 

kommunale Beamte wurden im Wesentlichen auf Grundlage der Erhebungsdaten der 

Kommunen zur Statistik „Personal im öffentlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern“ für 

das Jahr 2024 ermittelt, wodurch sich ein genaueres Bild der Personalkosten für kommunale 

Beamte in Mecklenburg-Vorpommern ergibt, als es sich aus den Unterlagen der KGSt ableiten 

ließe. 

 

Zur Refinanzierung der kommunalen Eigenanteile für den Breitbandausbau nach § 28 Absatz 5 

werden der Vorwegabzug für den Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern 

(KAF) von 7 auf 16 Millionen Euro (§ 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e) erhöht und die 

Entnahmemöglichkeit in § 28 Absatz 5 auf jährlich bis zu 40 Millionen Euro angehoben. 

Zugleich erfolgt eine Verlängerung der Befristung dieser Regelung um zwei Jahre auf das Jahr 

2036. 

 

Die kommunale Ebene wird für die Finanzierung ihrer Eigenanteile bei der Umsetzung der 

Maßnahmen nach dem LuKIFG teilweise Investitionskredite am Kapitalmarkt aufnehmen. Zur 

Unterstützung der Kommunen wird im KAF ein unbürokratisches pauschaliertes Zinszuschuss-

programm aufgelegt. Die Finanzierung des Programms erfolgt über eine moderate Erhöhung 

des Vorwegabzugs nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f ab dem Jahr 2028. Die Liquidität 

ist durch die Kreditermächtigung des KAF fortlaufend sichergestellt. 

 

Darüber hinaus erfolgen technische, klarstellende, rechtsbereinigende und redaktionelle 

Änderungen.  

 

 
Zu Artikel 2 

 

Gemäß § 5 FAG M-V beteiligt das Land die Gemeinden und Landkreise zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben in jedem Haushaltsjahr an seinen Anteilen am Steueraufkommen und seinen 

Zuweisungen aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich. Die Höhe der kommunalen Beteili-

gung wird nach §§ 6 bis 8 FAG M-V bestimmt. 

 

Die Berechnung der Verbundquote in den Jahren 2026 und 2027 erfolgt anhand der Einnahme-

ansätze im Doppelhaushalt 2026/2027 sowie der ab 1. Januar 2026 geltenden Fassung des 

FAG M-V. 

 

Nach § 3 Absatz 4 des Kommunalen Ausgleichsfondsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 

(KAFG M-V) ist die Höhe von Kreditaufnahmen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c KAFG 

M-V sowie die Höhe von Zuführungen aus den Finanzausgleichsleistungen nach § 3 Absatz 1 

Satz 1 Buchstabe d KAFG M-V im Gesetz zur Festlegung der Verbundquoten des kommunalen 

Finanzausgleichs für das jeweilige Haushaltsjahr zu bestimmen. Dabei ist die voraussichtliche 

Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen zugrunde zu legen. Auch die Höhe von 

Entnahmen aus dem Sondervermögen zur Ergänzung der Finanzausgleichmasse ist nach § 4 

Absatz 2 Satz 4 KAFG M-V gesetzlich festzulegen. 
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Im Ergebnis des Kommunalgesprächs vom 19. November 2025 werden die zur Verfügung 

stehenden Finanzierungsinstrumente genutzt, um die kommunale Finanzausstattung aus 

Steuern und Finanzausgleichsleistungen zu stabilisieren. Zu diesen Maßnahmen gehört auch 

die vollständige Ausschöpfung der Kreditermächtigung des Kommunalen Ausgleichsfonds 

Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Nach den Vorgaben von § 3 Absatz 3 KAFG M-V sollen Kredite, die durch das Sonder-

vermögen aufgenommen werden, innerhalb eines fünfjährigen Zeitraums zulasten der 

Finanzausgleichsleistungen zurückgeführt werden. Entsprechende Konkretisierungen erfolgen 

innerhalb des Verbundquotenfestlegungsgesetzes für den Doppelhaushalt 2028/2029. 

 

 
Zu den Artikeln 3 bis 6 

 

Die Artikel 3 bis 6 beinhalten Folgeänderungen aufgrund der Änderung des FAG M-V. 

 

 
Zu Artikel 7 

 

Artikel 7 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

 

 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern) 
 
Zu Nummer 1 – Inhaltsübersicht 

 

Durch die Einfügung von § 10b und die Änderungen der §§ 24 bis 24b ist die Inhaltsübersicht 

anzupassen.  

 

 
Zu Nummer 2 – § 5 

 

Die Neufassung von § 5 Satz 1 dient der Klarstellung, dass dem Steuerverbund nur die dem 

Land verbleibenden Anteile seiner Steuereinnahmen unterliegen. Beispielsweise werden die 

Gemeinden nach den Regelungen des Gemeindefinanzreformgesetzes oder des Spielbank-

gesetzes Mecklenburg-Vorpommern bereits am Aufkommen der Einkommensteuer oder der 

Spielbankabgabe beteiligt und erzielen so Anteile an den Gemeinschaftsteuern und Landes-

steuern. Dem Steuerverbund können systematisch nur die dem Land netto verbleibenden 

Steuereinnahmen unterliegen.  

 

 
Zu Nummer 3 – § 6 

 

Mit der Änderung von § 6 Absatz 1 Satz 1 werden die Ergebnisse des aktuellen Prüfberichtes 

nach § 6 Absatz 2 umgesetzt. Nach den Berichtsfeststellungen ist die kommunale Beteiligungs-

quote ab dem Jahr 2026 im Volumen von 51,65 Millionen Euro zugunsten des Landes zu 

ändern. Dies entspricht nach den geplanten Einnahmeansätzen für das Haushaltsjahr 2026 auf 

Basis der regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2025 einer Quotenanpassung 

um 0,514 Prozentpunkte zugunsten des Landes.  
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Berechnung der prozentualen Anpassung: 

 

 
−51,65 Mio. Euro (Anpassung)

10.036,6 Mio. Euro (Einnahmen § 6 Absatz 1)
=  −0,514%  

 

Die Ergänzung des Klammerzusatzes in § 6 Absatz 1 Satz 1 dient der spiegelbildlichen 

Klarstellung im Sinne der Änderung von § 5 für die Gemeindeebene. 

 

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. fordert, dass sich insbesondere 

der MV-Schutzfonds nicht auf das Berechnungsverfahren für die Beteiligungsquote auswirken 

darf. Dem ist zu entgegnen, dass der Prüfbericht nach § 6 Absatz 2 dem zwischen Land und 

Kommunen vereinbarten Verfahren entspricht, dies betrifft insbesondere die Glättung 

bestimmter Landesausgaben, wie etwa für den MV-Schutzfonds (Ergebnis FAG-Beirat vom 

9. März 2023). Die Ergebnisse des Kommunalgesprächs vom 19. November 2025 sehen keine 

Abweichung vom Berechnungsverfahren vor. 

 

Mit dem neuen § 6 Absatz 1 Satz 2 werden die Kompensationsbeträge des Bundes im 

Zusammenhang mit dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung 

des Wirtschaftsstandortes Deutschland entsprechend dem Ergebnis des Kommunalgesprächs 

vom 19. November 2025 aus dem gemeinsamen Verbundgrundlagen herausgehalten. Damit 

verbleiben die über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferierten Kompensations-

beträge vollständig auf kommunaler Ebene. Die Kompensationsbeträge des Bundes belaufen 

sich nach der geltenden Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung auf 

3.444.769 Euro im Jahr 2025 und 22.446.560 Euro im Jahr 2026. Für die Jahre 2027 bis 2029 

wird von folgenden Beträgen ausgegangen: 52,8 Millionen Euro im Jahr 2027, 68,3 Millionen 

Euro im Jahr 2028 und 41,0 Millionen Euro im Jahr 2029. Die auf das Jahr 2025 entfallenden 

Kompensationsbeträge des Bundes werden im ersten Quartal 2026 zahlungswirksam und 

werden deshalb mit der Abrechnung des Finanzausgleichs 2026 miterfasst.  

 

Der vom Land zur Verfügung zu stellende Festbetrag zur Finanzierung des Kostenausgleichs 

nach § 6 Absatz 3 resultiert aus dem im aktuellen Prüfbericht nach § 22 Absatz 4 festgestellten 

Kostenausgleichsanspruch.  

 

 
Zu Nummer 4 – § 8 

 

Der Bund stellt den Ländern bereits seit mehreren Jahren einen erhöhten Länderanteil an der 

Umsatzsteuer für die Finanzierung der Kindertagesförderung auf Basis des Kinderförderungs-

gesetzes vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403) und des Gesetzes zur zusätzlichen 

Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 

15. Februar 2013 (BGBl. I S. 250) zur Verfügung. Mit dem Ganztagsförderungsgesetz vom 

2. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4602) übertrug der Bund den Ländern zudem mit Wirkung ab 2026 

Umsatzsteueranteile für die Finanzierung der Ganztagsförderung. Die Erhöhung des Länder-

anteils an der Umsatzsteuer zugunsten der Ländergesamtheit nach dem Ganztagsförderungs-

gesetz beträgt 135 Millionen Euro im Jahr 2026, 460 Millionen Euro im Jahr 2027, 

785 Millionen Euro im Jahr 2028, 1.110 Millionen Euro im Jahr 2029 und 1.300 Millionen 

Euro ab dem Jahr 2030.  
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Für die auf das Land nach den Wirkungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs entfallenden 

Anteile an den Umsatzsteuerbeträgen für die Finanzierung von Kindertagesförderung und 

Ganztagsförderung ist ein entsprechend aktualisierter Abzugsbetrag nach Satz 1 Nummer 2 

erforderlich, um eine zweckentsprechende und zielgerichtete Mittelverwendung absichern zu 

können.  

 

Der Bund hat den Ländern mit Artikel 4 Nummer 2 in Verbindung mit Artikel 7 des Gesetzes 

zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen 

Kreditaufnahme und Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 

Kindertagesbetreuung vom 21. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 361) in den Jahren 2025 und 

2026 erneut Umsatzsteuerbeträge zum Ausgleich für Belastungen der Länder aus dem 

KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz vorbehaltlich der Änderung aller Verträge 

nach § 4 Absatz 2 des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes in Höhe von 

jährlich je 1.993 Millionen Euro übertragen. Der auf Mecklenburg-Vorpommern nach den 

Wirkungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs entfallende Anteil an diesen Beträgen ist 

weiterhin als Abzugsbetrag in Satz 1 Nummer 3 zu berücksichtigen. 

 

Der Abzugsbetrag nach Satz 1 Nummer 4 ist an die aktuellen Verhältnisse anzupassen. Der 

Bund stellt den Ländern keine gesonderten Umsatzsteuerbeträge für die Kosten durch 

ukrainische Kriegsvertriebene mehr zur Verfügung und hat seinen Gesamtfinanzierungsbeitrag 

auf eine jährlich an die aktuellen Verhältnisse anzupassende Pro-Kopf-Pauschale („atmendes 

System“) umgestellt. Der Bund hat den Ländern dauerhaft einen jährlichen Umsatzsteuer-

festbetrag von 1.250 Millionen Euro übertragen. Davon entfällt nach den Wirkungen des 

bundesstaatlichen Finanzausgleichs auf Mecklenburg-Vorpommern ein Anteil von 

23 Millionen Euro. Nach der Beschlusslage der Regierungschefinnen und -chefs von Bund und 

Ländern vom 6. November 2023 erfolgt auf Basis der jährlichen Asylerstanträge durch 

Spitzabrechnungen und Abschlagszahlungen eine gegebenenfalls abweichende Übertragung 

von Umsatzsteueranteilen auf die Länder. Entsprechende Änderungen des flüchtlingsbedingten 

Umsatzsteuerfestbetrages zugunsten der Länder werden über die Auffangregelung in Satz 2 für 

die Bemessung des kommunalen Finanzausgleichs nachvollzogen. Davon erfasst wären auch 

etwaige künftige Umsatzsteuerbeträge für die Kosten durch ukrainische Kriegsvertriebene. 

 

Nummer 10 sieht einen neuen Abzugsbetrag für die vom Bund ab dem Jahr 2027 übertragenen 

Umsatzsteuerbeträge nach dem Gesetz für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechts-

spezifischer und häuslicher Gewalt vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 57) vor. Die 

Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer zugunsten der Ländergesamtheit beträgt 

112 Millionen Euro im Jahr 2027, 141,5 Millionen Euro im Jahr 2028, 195 Millionen Euro im 

Jahr 2029 und jeweils 306,5 Millionen Euro in den Jahren 2030 bis 2036. Mit dem 

Abzugsbetrag wird sichergestellt, dass die Bundesmittel zur Umsetzung des Gewalthilfe-

gesetzes vollständig für eine zweckentsprechende und zielgerichtete Verwendung zur 

Verfügung stehen. Die redaktionelle Änderung in Nummer 9 resultiert aus der Ergänzung der 

Nummer 10. 

 

Der Bund stellt den Ländern regelmäßig zusätzliche Umsatzsteuerbeträge für konkrete Zwecke 

zur Verfügung. Er nutzt den Länderanteil an der Umsatzsteuer dabei als Transferweg, um die 

Länder relativ gleichmäßig finanziell bei der Umsetzung bestimmter politischer Schwerpunkte 

oder Bundesgesetze zu unterstützen.  
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Regelmäßig liegen den Zahlungen politische Vereinbarungen oder Bund-Länder-Verträge 

zugrunde, die die Länder verpflichten, die Bundesmittel in Landesprogrammen umzusetzen und 

durch eigene zusätzliche Landesmittel zu ergänzen (z. B. Startchancenprogramm oder 

Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung). Soweit der Bund 

den Ländern zusätzliche Umsatzsteuerbeträge für konkrete Zwecke überträgt, sieht der Landes-

gesetzgeber für den auf Mecklenburg-Vorpommern entfallenden Anteil regelmäßig einen 

entsprechenden Abzugsbetrag nach § 8 Satz 1 vor. Damit wird erreicht, dass die auf das Land 

nach den Wirkungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs entfallenden Bundesmittel 

vollständig, zielgerichtet und nachvollziehbar für die damit verfolgten Zwecke zur Verfügung 

gestellt werden können und nicht anteilig über den kommunalen Finanzausgleich abfließen. 

Aufgrund der finanzkraftabhängigen horizontalen Verteilungswirkungen der Schlüsselzuwei-

sungen kann der Zweck der Bundesmittel über dieses Verteilungsinstrument nicht zielgenau 

erreicht werden. In der Vergangenheit entstand mehrfach das zeitliche Problem, dass der Bund 

den Ländern unterjährig entsprechende Mittel übertrug und noch im laufenden Ausgleichsjahr 

eine entsprechende Folgeänderung des FAG M-V erfolgen musste. Mit dem neuen Satz 2 wird 

eine abstrakte Regelung eingeführt, um stets einen entsprechenden Abzug von den Verbund-

grundlagen sicherzustellen und das bisherige Vorgehen des Landesgesetzgebers unabhängig 

von den Zeitabläufen auf Bundesebene dauerhaft umzusetzen. Die Änderungen in Satz 3 

bestehen aus einer redaktionellen Folgeänderung aufgrund der Änderung des Satzes 1 

Nummer 4 und einer Rechtsbereinigung.  

 

 
Zu Nummer 5 – § 10 

 

Die Streichung dient der Rechtsbereinigung. Die gestrichenen Absätze betreffen ausschließlich 

bereits abgelaufene Ausgleichsjahre. 

 

 
Zu Nummer 6 – § 10b 

 

Mit dem neuen § 10b werden entsprechend den Ergebnissen des Kommunalgesprächs vom 

19. November 2025 die den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Umsetzung des LuKIFG 

für den Gesamtzeittraum bereitgestellten Mittel für 

- spezifische Budgets für die Schwerpunkte „Schulbauprogramm – Öffentliche allgemein-

bildende Schulen“, „Verkehrsinfrastruktur, Öffentlicher Personennahverkehr und Energie“ 

und „Sonstige gesellschaftliche Infrastruktur“ in Höhe von insgesamt 780 Millionen Euro 

und 

- einen gemeindlichen Sockelbetrag in Höhe von 50.000 Euro je Gemeinde (rund 

36 Millionen Euro) 

dokumentiert. 

 

Der Sockelbetrag in Höhe von je 50.000 Euro, der auch mit anderen Mitteln insbesondere aus 

dem Sondervermögen kombiniert werden kann, soll sicherstellen, dass jede Gemeinde 

unabhängig von ihrer Größe und ohne Eigenanteil investieren kann. Ziel ist, dass diese Mittel 

bis 2030 investiert werden. 

 

Das Nähere wird durch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land, den Landkreisen 

und den kreisfreien Städten geregelt, die die Vorgaben des Bundes im LuKIFG und der dazu 

zwischen Bund und Ländern abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des 

LuKIFG auf die begünstigten Kommunen überträgt. 
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Zu Nummer 7 – § 11 

 

Die Streichung dient der Rechtsbereinigung. Die gestrichenen Absätze betreffen ausschließlich 

bereits abgelaufene Ausgleichsjahre. 

 

 
Zu Nummer 8 – § 13 

 

Die Änderung ist eine Folgeänderung aufgrund der Streichung des § 10 Absatz 1 und der 

Einfügung des § 10b.  

 

 
Zu Nummer 9 – § 14 

 

Der vom Land nach § 6 Absatz 3 zur Verfügung gestellte Festbetrag zur Finanzierung des 

Kostenausgleichs für übertragene Aufgaben ist in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a als Vorweg-

abzug der Finanzausgleichsmasse zu entnehmen und gemäß § 22 den jeweiligen Aufgaben-

trägern zuzuweisen. Die Änderung dient der Umsetzung der Ergebnisse des aktuellen 

Prüfberichtes (Anlage 2). 

 

Die Änderungen in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und d sowie die Streichung von Buchstabe 

h dienen der Rechtsbereinigung. 

 

Der Vorwegabzug für kreisangehörige zentrale Orte (bisher Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c) 

entfällt durch Zeitablauf und wird durch den Vorwegabzug Finanzierung des kooperativen 

E-Governments nach § 24 (bisher Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g) ersetzt.  

 

Die Änderung in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d dient der Rechtsbereinigung aufgrund von 

Zeitablauf. 

 

Der Vorwegabzug für Zuweisungen an den Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-

Vorpommern nach § 28 (Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e) wird aufgrund des gestiegenen 

Mittelbedarfs bei der Refinanzierung kommunaler Eigenanteile beim Breitbandausbau auf 

16 Millionen Euro erhöht.  

 

Der Vorwegabzug für Zuweisungen an den Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-

Vorpommern nach § 26 (Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f) wird entsprechend den Ergebnissen 

des Kommunalgesprächs vom 19. November 2025 in den Jahren 2026 und 2027 im für 

Konsolidierungszwecke nicht benötigten Umfang zugunsten der Schlüsselzuweisungen 

reduziert. Zudem werden ausnahmsweise nicht verbrauchte Mittel des Jahres 2026 nicht an den 

Kommunalen Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern abgeführt, sondern im Jahr 2027 

ebenfalls zur Stärkung der Schlüsselzuweisungen eingesetzt. 
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Zu Nummer 10 – § 15 

 

Entsprechend der gutachterlichen Empfehlung wird die Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse 

zugunsten der Teilschlüsselmasse für Kreisaufgaben angepasst. Die neue Verteilung beträgt 

55,7 Prozent für Gemeindeaufgaben und 44,3 Prozent für Kreisaufgaben.4 

 

 
Zu Nummer 11 – § 16 

 

Mit der Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs zum Jahr 2020 wurde eine relative 

Mindestfinanzausstattung in das Finanzausgleichssystem eingeführt. Um finanzschwache 

Gemeinden u. a. bei der Haushaltskonsolidierung zu unterstützen, wurden sowohl der Zielwert 

mit 90 Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft als auch der Ausgleichsgrad mit 90 Prozent 

deutlich oberhalb der damaligen gutachtlichen Empfehlung festgesetzt. Das Gutachterteam hat 

sich im aktuellen Gutachten erneut mit der Thematik auseinandergesetzt und empfiehlt, die 

Quoten der relativen Mindestfinanzausstattung von 90 auf 85 Prozent abzusenken.5 Die 

Empfehlung erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund, den Gemeinden wieder einen höheren 

Anreiz zu bieten, eigene Steuereinnahmen zu generieren.  

 

Der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern e. V. lehnt die Absenkung ab, da sie die Finanz-

ausstattung strukturschwacher Kommunen schwäche. Die finanzielle Situation steuerkraft-

schwacher Gemeinden wurde bei der gutachterlichen Bewertung jedoch genauso einbezogen 

wie das Problem mangelnder Anreize für die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Daher soll 

die Gutachtenempfehlung weiterhin umgesetzt werden.  

 

 
Zu Nummer 12 – § 17 

 

Mit der Novellierung des Finanzausgleichssystems im Jahr 2020 wurden erstmals Neben-

ansätze in den kommunalen Finanzausgleich in Mecklenburg-Vorpommern implementiert. 

Zusätzlich zur Einwohnerzahl kommen bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen für 

Gemeindeaufgaben seitdem ein Ansatz für Kinder, für die Demografie und für übergemeind-

liche Aufgaben der zentralen Orte zum Tragen. Diese waren nun finanzwissenschaftlich auf 

ihre weitere Eignung für das Schlüsselzuweisungssystem zu überprüfen. 

 

Das Gutachterteam von KOWID ist bei der Überprüfung zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

 

Der Nebenansatz für Kinder ist weiterhin stark signifikant. Entsprechend der gutachterlichen 

Empfehlung erfolgt die Anhebung des Veredelungsfaktors von bisher 1,22 auf nunmehr 2,05.6 

Damit zählt jedes Kind künftig dreifach – einmal als Einwohner und zusätzlich das 2,05fache 

über den Nebenansatz – bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben. 

Dies stärkt insbesondere Gemeinden mit einer überdurchschnittlichen Kinderquote. 

  

 
4 Hesse, Starke, Lenk: Überprüfung des horizontalen kommunalen Finanzausgleichssystems in Mecklenburg-

Vorpommern (2025), S. 73. 
5 Ebenda, S. 163 f. 
6 Ebenda, S. 132. 
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Der Nebenansatz für Demografie, mit dem bisher ein überdurchschnittlicher Einwohnerverlust 

bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt wurde, konnte durch das 

Gutachterteam finanzwissenschaftlich nicht mehr bestätigt werden. Der Empfehlung zur 

Streichung des Nebenansatzes wird mit der Änderung des § 17 gefolgt.7 

 

Der Nebenansatz für zentrale Orte konnte grundsätzlich bestätigt werden, es wird jedoch eine 

Modifizierung des Nebenansatzes empfohlen. Bislang ist die Summe aus der Einwohnerzahl 

des jeweiligen Verflechtungsbereichs und des Nebenansatzes für Demografie zu 100 Prozent 

die Grundlage für die weiteren Berechnungen. Aufgrund der Streichung des Demografie-

ansatzes entfällt dessen Berücksichtigung ohnehin. Zusätzlich zu den Einwohnerverflech-

tungen wird die Berücksichtigung von Pendlerverflechtungen vorgeschlagen. Künftig wird der 

Nebenansatz daher zu 70 Prozent aus der Einwohnerzahl des jeweiligen Verflechtungsbereichs 

und zu 30 Prozent aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und der 

Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Beamten- oder Richterverhältnis zu 

einer Kommune in Mecklenburg-Vorpommern oder dem Land Mecklenburg-Vorpommern) 

mit Arbeitsort im jeweiligen zentralen Ort gebildet.8 Darüber hinaus sind entsprechend der 

gutachterlichen Empfehlung die Veredelungsfaktoren anzupassen: für Mittelzentren von 

0,12 auf 0,13 und für Oberzentren von 0,16 auf 0,17.9 Abweichend von der Gutachter-

empfehlung (0,02) wird der Veredelungsfaktor für Grundzentren in Höhe von 0,06 beibehalten. 

Die Gutachter verweisen darauf, dass neben einer regressionsanalytischen Untersuchung auch 

landes- und regionalplanerische Aspekte zu berücksichtigen sind. Insbesondere die Grund-

zentren haben im überwiegend ländlich geprägten Mecklenburg-Vorpommern eine heraus-

ragende und entscheidende Funktion als Ankerpunkte für die Bevölkerung. Dabei bedarf es zur 

Wahrnehmung dieser Funktion nicht nur der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben, 

sondern darüber hinausgehend auch der Schaffung und Erhaltung von Angeboten für die 

Bevölkerung des Ortes sowie des jeweiligen Einzugsbereichs (Nahbereichs), die zu den 

freiwilligen kommunalen Aufgaben zählen, beispielsweise Einrichtungen und Angebote der 

Bildung und Kultur, der Jugend- und Kinderarbeit sowie Freizeit- und Sportstätten. Die 

Ortskerne der Grundzentren bilden dabei einen regionalen Identifikationsraum, dessen 

Ausstattung, Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz sowie Gestaltung des öffentlichen 

Raums teilweise dieser Rolle nicht mehr gerecht werden. Hier bedarf es vermehrter 

Investitionstätigkeiten, deren Vorbereitung die Erstellung von Konzepten und Strategien 

erfordert. Gerade für die Erarbeitung solcher für die Stadt- und Ortsentwicklung notwendigen 

Konzepte (z. B. Einzelhandelskonzepte, Citymanagement) und der Erstellung der darauf 

basierenden (Bauleit-)Planungen fehlt es den Kommunen häufig an finanziellen Mitteln. Zur 

Umsetzung von Maßnahmen werden zumeist Landes- und Bundesfördermittel beantragt, die 

kommunale Eigenanteile erfordern, für die oftmals die nötigen Haushaltsmittel fehlen. Daher 

soll der bisherige Faktor beibehalten werden, um die Schlüsselzuweisungen der Grundzentren 

zu verstetigen.  

 

Durch das Gutachterteam wurden auch weitere Variablen (z. B. die Bevölkerungsdichte und 

die Quote der Einwohner ab 65 Jahren) auf ihre Eignung als Nebenansatz geprüft. Für diese 

konnten jedoch keine statistischen Signifikanzen ermittelt werden. 

  

 
7
 Ebenda, S. 108. 

8
 Ebenda, S. 126. 

9  Ebenda, S. 132 f. 
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Zu Nummer 13 – § 18 

 

Mit der Änderung von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 werden im horizontalen Finanz-

ausgleich zukünftig für die Gemeinschaftsteuern die gleichen Beträge berücksichtigt, die auch 

in amtlichen Statistiken ausgewiesen werden. Einmalig müssen die im Jahr 2024 berechneten 

und zum Ausgleich gebrachten Abrechnungsbeträge für das Jahr 2023 bei der Ermittlung der 

Steuerkraft Berücksichtigung finden (neuer Satz 2). 

 

Mit der Grundsteuerreform besteht für die Gemeinden nunmehr auch die Möglichkeit, unter 

bestimmten Voraussetzungen für baureife, aber unbebaute Grundstücke eine Grundsteuer C zu 

erheben. Dabei ist der örtliche Hebesatz höher anzusetzen als bei der Grundsteuer B. Zudem 

ersetzt die Grundsteuer C in diesen Fällen die Grundsteuer B, daher erfolgt zukünftig im 

Finanzausgleich eine Gleichbehandlung zur Grundsteuer B. 

 

Zur sprachlichen Vereinheitlichung im FAG M-V erfolgt der Austausch der Bezeichnung 

„Vorvorjahr“ durch die Bezeichnung „vorvergangene Jahr“. 

 

 
Zu Nummer 14 – § 20 

 

Ebenfalls mit der Novellierung im Jahr 2020 ist für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen 

für Kreisaufgaben ein Nebenansatz für Soziallasten eingeführt worden, der im aktuellen 

Gutachten überprüft wurde. Im Ergebnis der Regressionsanalyse wurde der Nebenansatz 

bestätigt und das Gutachterteam empfiehlt die Anhebung des Faktors von 5,7 auf 22,23.10 Damit 

sich Landkreise und kreisfreie Städte in ihrer Haushaltsplanung auf die deutliche Erhöhung des 

Faktors einstellen können, ist eine Umsetzung in drei Stufen vorgesehen.  

 

Zur sprachlichen Vereinheitlichung im FAG M-V erfolgt der Austausch der Bezeichnung 

„Vorvorjahr“ durch die Bezeichnung „vorvergangenen Jahr“. 

 

 
Zu Nummer 15 – § 21 

 

Mit der Neufassung des FAG M-V im Jahr 2020 wurde in § 21 Absatz 2 die finanzwissen-

schaftliche Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs verbindlich festgeschrieben. Dies 

war erforderlich, weil Veränderungen im Aufgabenbestand, bei der Aufgabenintensität, bei der 

Entwicklung der Steueraufkommen einzelner Gemeindegruppen und bei der Gemeindestruktur 

zu veränderten Finanzbedarfen der Kommunen führen. Da einerseits der Aufwand einer 

solchen Analyse sehr hoch ist, andererseits die Planbarkeit zur Höhe der Zuweisungen erheblich 

leidet, wenn in kurzen Abständen die Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs angepasst 

werden, wurde festgelegt, die erste finanzwissenschaftliche Überprüfung vier Jahre nach 

Inkrafttreten und damit im Jahr 2024 durchzuführen. Diese Überprüfung ist durch das KOWID-

Gutachten nunmehr erfolgt.  

  

 
10

 Hesse, Starke, Lenk: Überprüfung des horizontalen kommunalen Finanzausgleichssystems in Mecklenburg-

Vorpommern (2025), S. 143. 
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Der Vier-Jahres-Überprüfungsturnus soll nunmehr dauerhaft durch Änderung von Absatz 2 

Satz 1 festgeschrieben werden, sodass die nächste finanzwissenschaftliche Analyse ab dem Jahr 

2028 beginnt. Für den Fall, dass außerordentliche Entwicklungen eine vorgezogene Über-

prüfung erfordern, kann diese auch weiterhin schon früher vorgenommen werden.  

Die Überprüfung der Mindestfinanzausstattung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 aktuelle Fassung ist 

ebenfalls Bestandteil des aktuellen Gutachtens. Die gutachterliche Empfehlung hierzu wird in 

§ 16 Absatz 6 umgesetzt. Der Satz wird daher gestrichen. 

 

 
Zu Nummer 16 – § 22 

 

In Absatz 2 werden die Zuweisungsbeträge der Höhe nach neu festgesetzt. Gemäß § 22 

Absatz 4 ist im Abstand von mindestens zwei Jahren zu überprüfen, ob aufgrund von 

Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs der Wahrnehmung der 

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden 

nach § 22 und seiner Verteilung notwendig ist. Die Ergebnisse der Überprüfungen sind im 

Prüfbericht nach § 22 Absatz 4 und 5 (Anlage 2) umfangreich dargestellt. Der Entwurf des 

Prüfberichtes wurde am 26. Mai 2025 im FAG-Beirat durch das Ministerium für Inneres, Bau 

und Digitalisierung vorgestellt und beraten. 

 

Im Ergebnis der Prüfung werden die Zuweisungsbeträge in Absatz 2 wie folgt angepasst: 

 

 

Tabelle 1: Zuweisungsbeträge nach § 22 Absatz 2  

 

 bisherige  

Zuweisung in 

den Jahren 

2024/2025 

in Euro 

neue  

Zuweisung ab 

dem Jahr 2026  

in Euro 

Ämter und amtsfreie Gemeinden 60.700.000 67.550.000 

große kreisangehörige Städte 17.300.000 18.450.000 

kreisfreie Städte 44.100.000 51.650.000 

Landkreise 120.200.000 141.950.000 

Vermessungs- und Geoinformationsbehörden und 

der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse 

31.450.000 33.200.000 

Gesamtzuweisung 273.750.000 312.800.000 

 

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. und der Landkreistag 

Mecklenburg-Vorpommern e. V. fordern eine Dynamisierung der Zuweisungsbeträge aufgrund 

von Tarifkostensteigerungen. Hierzu ist festzustellen, dass gutachterlich aus verfassungsrecht-

lichen Gründen empfohlen wurde, die Zuweisungen zu dynamisieren oder den Überprüfungs-

zeitraum auf zwei Jahre zu verkürzen, um Kostensteigerungen angemessen Rechnung zu 

tragen.11 In der Folge wurde sich für die zweite Variante entschieden und diese zum 

Finanzausgleichsjahr 2022 umgesetzt. Insofern geht die Forderung der kommunalen Landes-

verbände nach einer zusätzlichen Dynamisierung schon aus diesem Grund fehl.  

  

 
11 Brüning: Kostenausgleich für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der 

unteren staatlichen Verwaltungsbehörde (2020), S. 137 f. und Brüning, Hesse: Kosten für Aufgaben des 

übertragenen Wirkungskreises (2021), S. 77 f. 
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Bei der Ermittlung der Zuschussbedarfe für die übertragenen Aufgaben nach § 22 Absatz 4 

wurden auf der Einnahmeseite die tatsächlich im Jahr 2024 von den Kommunen erzielten 

Einnahmen aus Gebühren berücksichtigt. Die Höhe der Einnahmen ergibt sich im Einzelfall 

aus Kostenverordnungen des Bundes und des Landes, die einer regelmäßigen Anpassung 

unterliegen. Durch diese Anpassungen werden die Kommunen in den Folgejahren höhere 

Einnahmen zur Deckung der Verwaltungskosten erzielen können. Das Verfahren zur 

Aufwandserhebung und Zuweisungsermittlung ist erprobt und hat sich bewährt. Die 

Rückmeldungen der kommunalen Aufgabenträger zeigen, dass die Höhe der Zuweisungen 

mindestens auskömmlich ist. Kein einziger kommunaler Aufgabenträger hat bislang eine 

tatsächliche Unterfinanzierung im übertragenen Wirkungskreis nach § 22 nachweisen können. 

Es besteht daher keine Veranlassung, von diesem bewährten Verfahren abzuweichen. 

 

Abzulehnen ist außerdem der Vorschlag des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern e. V., 

die berücksichtigten Einnahmen der Landkreise zu deckeln, um die Einnahmeanreize zu 

erhöhen. Der konkrete Vorschlag zielt jedoch nicht primär auf eine Anreizveränderung, sondern 

vielmehr auf eine nicht sachgerechte Erhöhung des Zuweisungsbetrages um fast 

20 Millionen Euro ab. Darüber hinaus kommt hier dieselbe Anreizwirkung zum Tragen, wie 

sie beim Zuweisungsberechnungsschema dargestellt wird. 

 

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. bemängelt die fehlende 

Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen durch die Bürgermeister und Landräte. Die 

gestiegenen Kosten für die Organleihe zur Durchführung der Bundestags-, Landtags- und 

Europawahlen bei der Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der 

unteren staatlichen Verwaltungsbehörden seien nicht berücksichtigt worden. Am Beispiel der 

Landtagswahlen ist darauf hinzuweisen, dass es für die Wahlkosten eine eigene Erstattungs-

regelung in § 49 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes (LKWG) gibt, die durch § 47 der 

Landes- und Kommunalwahlordnung ergänzt wird. Diese ist abschließend, sodass eine 

Ergänzung im Rahmen des Finanzausgleichs nicht sachgerecht wäre. Nach § 49 Absatz 1 Satz 3 

LKWG sind laufende Personal- und Sachkosten ausdrücklich nicht zu berücksichtigen, sodass 

die vom Verband gewünschte, auf die Wahldurchführung bezogene Berücksichtigung von 

Kosten für die Organleihe im Rahmen der Wahlkosten ausgeschlossen ist. Der Grund für diese 

vom Finanzausgleichssystem abgetrennte Behandlung der Wahlkosten liegt einmal in der 

Besonderheit des Wahlrechts, dass diese Kosten bei jeder Wahl anfallen, also abhängig von den 

politischen Gegebenheiten regelmäßig alle vier oder fünf Jahre, gegebenenfalls allerdings auch 

öfter. Die für den Finanzausgleich erforderliche Planbarkeit könnte daher nur eingeschränkt 

hergestellt werden. Der weitere Grund liegt im Verfassungsrecht: Die Durchführung der 

Bundestags-, Landtags- und Europawahlen gehört für die Kommunen weder zum übertragenen 

Wirkungskreis noch zu der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde, sondern es handelt sich 

um eine unmittelbar aus der Verfassung erwachsende Pflicht, an der Selbstorganisation des 

Wahlvolkes mitzuwirken. 

 

 
Zu Nummer 17 – § 23 

 

Die Streichung dient der Rechtsbereinigung. Die entfallenden Regelungen betreffen aus-

schließlich bereits abgelaufene Ausgleichsjahre. 
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Zu Nummer 18 – § 24 bis § 24b 

 

Die bisherigen §§ 24 und 24b entfallen durch Zeitablauf. Der bisherige § 24a wird zu § 24.  

 

Mit der Neufassung von § 24a als § 24 werden in Absatz 1 die einzelnen Buchstaben durch 

Nummern ersetzt. Die bisherigen Buchstaben a, c, d und e werden zu den Nummern 1, 3, 5 und 

6. Der bisherige Buchstabe b wird zu Nummer 2 und neu gefasst. Neu eingefügt wird die 

Nummer 4.  

 

Bisher werden gemeinsame Projekte der Kommunen ohne Beteiligung des Landes nur im 

Bereich des Aufbaus von Komponenten (Hardware, Software, Netzwerke) finanziert 

(bisheriger Buchstabe b). Diese Beschränkung ist im Vergleich zu Nummer 3 (anteilige 

Finanzierung bei kooperativen Projekten unter Beteiligung des Landes, sogenannte ebenen-

übergreifende Kooperation im Sinne von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 des E-Government-

Gesetzes Mecklenburg-Vorpommern) nicht nachvollziehbar. Digitalisierungsvorhaben 

und -projekte im weiten Sinne sind nicht nur der Aufbau von Komponenten, sodass die 

Einfügung der Nummer 5 auch Spielräume für die kommunale Zusammenarbeit, z. B. zur 

Erstellung gemeinsamer Personalentwicklungskonzepte und anderer, nicht komponenten-

bezogener Projekte im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben, schafft. Der im bisherigen 

Buchstabe b enthaltene Aufbau von Komponenten geht in diesem weiten Verständnis von 

Digitalisierungsvorhaben und -projekten auf, weshalb Nummer 2 entsprechend neu gefasst 

wird. Die Ergänzung kommt auch den Vorschlägen der kommunalen Vertreter zu einem 

gegebenenfalls kofinanzierten und inhaltlich erweiterten Nachfolgeprogramm zum Programm 

OZG Kommunal 3+ entgegen. 

 

 
Zu Nummer 19 – § 25 

 

Die Änderungen in Absatz 1 dienen der Rechtsbereinigung. Die entfallenden Angaben 

betreffen ausschließlich bereits abgelaufene Ausgleichsjahre.  

 

Die Neufassung von Absatz 2 dient der Klarstellung, dass die Voraussetzungen alternativ und 

nicht kumulativ erfüllt sein müssen und die Mittel nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d 

nur für Sonderbedarfszuweisungen für Vorhaben im eigenen Wirkungskreis der Kommunen 

zur Verfügung gestellt werden. Nur soweit zusätzliche Beträge bereitgestellt werden, können 

diese auch für Vorhaben im übertragenen Wirkungskreis als Sonderbedarfszuweisung gewährt 

werden. 

 

 
Zu Nummer 20 – § 26 

 

Die Anpassung des § 26 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ist entsprechend den Ergebnissen des 

Kommunalgesprächs vom 19. November 2025 eine Folgeänderung aufgrund der Änderung des 

§ 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe f, mit der die Zuweisungen an den Kommunalen 

Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2026 und 2027 reduziert 

werden. Die geplante Rückführung der kommunalen Wohnungsbaualtschulden bis zum Jahr 

2030 bleibt von dieser Maßnahme unberührt. Der vereinbarte Pfad zur Entschuldung wird 

fortgeführt. 

 

Die Neufassung von Absatz 4 dient der Rechtsbereinigung. Die entfallenden Regelungen 

betreffen ausschließlich bereits abgelaufene Ausgleichsjahre.   
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Zu Nummer 21 – § 27 

 

Mit der Änderung von Absatz 4 Satz 4 wird ein Verweisfehler korrigiert. Zur sprachlichen 

Vereinheitlichung im FAG M-V erfolgt der Austausch der Bezeichnung „Haushaltsvorvorjahr“ 

durch die Bezeichnung „vorvergangene Haushaltsjahr“. 

 

 
Zu Nummer 22 – § 28 

 

Mit der Streichung von Absatz 2 Satz 2 und 3 wird der Beirat Kommunaler Aufbaufonds 

abgeschafft. Die Bildung und Einberufung eines solchen Beirates war in den vergangenen 

Jahren nicht notwendig. Die Beratung der für Kommunalangelegenheiten und für Finanzen 

zuständigen Ministerien in Angelegenheiten des KAF liegt weiterhin beim FAG-Beirat nach 

§ 34. 

 

Um den gestiegenen Mittelbedarf bei der Refinanzierung kommunaler Eigenanteile beim 

Breitbandausbau decken zu können, wird in Absatz 5 die Entnahmemöglichkeit aus dem KAF 

auf jährlich bis zu 40 Millionen Euro angehoben. Zugleich erfolgt eine Verlängerung der 

Befristung dieser Regelung um zwei Jahre auf das Jahr 2036. 

 

Zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung der Maßnahmen nach dem LuKIFG wird 

mit dem neuen Absatz 6 im KAF ein bürokratiearmes pauschaliertes Zinszuschussprogramm 

aufgelegt. Für ein Kreditvolumen von voraussichtlich bis zu 400 Millionen Euro (Gesamt-

zeitraum) werden Zinszuschüsse auf Grundlage eines Ratendarlehens mit fiktivem Tilgungssatz 

von 5 Prozent gewährt. Entsprechend den Ergebnissen des Kommunalgesprächs vom 

19. November 2025 legt das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium im 

Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium den Zinszuschuss durch 

Verwaltungsvorschrift zunächst auf 1,5 Prozent fest. Eine künftige Änderung dieses Zinssatzes 

für neue Zinszuschüsse ist unter Berücksichtigung der Kapitalmarktsituation möglich. Die 

jährlichen Zinszuschüsse werden auf Antrag der Kommune durch einmaligen Zuweisungs-

bescheid festgestellt. Ab dem Jahr nach der Antragstellung erfolgt die Auszahlung über einen 

Zeitraum von höchsten zehn Jahren zu einem einheitlichen Stichtag. Das maximal berück-

sichtigungsfähige Kreditvolumen entspricht dem Eigenanteil, höchstens jedoch dem Umfang 

der eingesetzten LuKIFG-Mittel, und soll ein Mindestvolumen von 50.000 Euro nicht unter-

schreiten, um die Zuweisung von Kleinstbeträgen zu vermeiden. Vom Mindestantragsvolumen 

begründete Ausnahmen sowie das Bündeln von berücksichtigungsfähigen Krediten sind 

möglich. Näheres wird in einer Verwaltungsvorschrift geregelt. Dazu gehören u. a. die 

Berücksichtigung von Kreditteilbeträgen, Fragen des Schullastenausgleichs, der Ausschluss 

von Kreditprolongationen und von Krediten für Maßnahmen der eigenwirtschaftlichen Betäti-

gung wegen beihilferechtlicher Relevanz sowie eine Stichprobenregelung für tiefergehende 

Prüfungen. 

 

 
Zu Nummer 23 – § 29 

 

Zur sprachlichen Vereinheitlichung im FAG M-V erfolgt der Austausch der Bezeichnung 

„Vorvorjahr“ durch die Bezeichnung „vorvergangene Jahr“. 
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Zu Nummer 24 – § 30 

 

Die Änderung ist eine grammatikalische Korrektur. 

 

 
Zu Nummer 25 – § 31 

 

Für die Berechnung des Nebenansatzes für übergemeindliche Aufgaben der zentralen Orte ist 

zukünftig die Verwendung der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und 

Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis am Arbeitsort erforderlich. Mit der 

Einfügung der Absätze 2 und 3 werden hierfür die Datenquellen festgelegt. 

 

In Absatz 5 (bisher Absatz 3) werden sprachliche Anpassungen infolge der Änderungen in § 18 

vorgenommen. 

 

 
Zu Nummer 26 – § 32 

 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 ist eine Folgeänderung aufgrund der rechtsbereinigenden 

Streichung der Regelungen zur Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte. 

 

Mit der Änderung in Absatz 5 wird sichergestellt, dass neben den Schlüsselzuweisungen auch 

andere Zahlungsströme in Einzelfällen aus den Mitteln für Sonderbedarfszuweisungen und 

Sonderzuweisungen berichtigt werden können. 

 

 
Zu Nummer 27 – § 33 

 

Die Änderung ist eine Folgeänderung aufgrund der rechtsbereinigenden Streichung der 

Regelungen zur Übergangzuweisung an kreisangehörige zentrale Orte. 

 

 
Zu Artikel 2 
 
Zu § 1 

 

Die jeweilige Verbundquote wird ermittelt, indem die nach den §§ 6 bis 8 FAG M-V ermittelten 

Finanzausgleichsleistungen durch die nach Abzugsbeträgen verbleibenden, dem Steuerverbund 

unterliegenden Landeseinnahmen dividiert werden. Es werden sowohl die Finanzausgleichs-

leistungen für die allgemeinen kommunalen Finanzbedarfe (§ 6 Absatz 1 FAG M-V) als auch 

der Festbetrag für den Kostenausgleich nach § 22 FAG M-V (§ 6 Absatz 3 FAG M-V) ein-

bezogen. Die gemäß § 6 Absatz 2 FAG M-V vorzunehmende Überprüfung der Finanz-

verteilung hat stattgefunden. Die Verbundquotenfestlegung berücksichtigt das Prüfergebnis, 

welches in der aktuellen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 

mit Wirkung zum 1. Januar 2026 dokumentiert ist. 
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Tabelle 2: Herleitung der Verbundquote 

 

 Herleitung der Verbundquote (Beträge in Millionen 

Euro) 

2026 2027 

1  Gemeindesteuern nach § 6 Absatz 1 FAG M-V  1.903,0 1.946,0 

2    Landeseinnahmen nach § 5 Satz 1 FAG M-V  8.278,2 8.354,2 

3    Abzugsbeträge nach § 8 Satz 1 FAG M-V:  144,6 116,3 

4   Feuerschutzsteuer (Nr. 1) 15,1 15,4 

5   Kindertagesförderung und Ganztagsförderung 

(Nr. 2)  

18,0 24,0 

6  Qualität und Teilhabe Kindertagesbetreuung (Nr. 3) 36,7 - 

7  Flüchtlingsbedingte Kosten (Nr. 4) 23,0 23,0 

8  Nettobetrag Hartz IV-SoBEZ (Nr. 5)  8,9 8,9 

9  Grunderwerbsteuer (Nr. 6) 30,0 30,0 

10  Startchancenprogramm (Nr. 8) 11,0 11,0 

11  Kommunale Wärmeplanung (Nr. 9) 1,8 1,8 

12  Gewalthilfegesetz (Nr. 10) - 2,1 

13 Landeseinnahmen nach § 6 Absatz 1 FAG M-V 

(Zeile 2 - Zeile 3)  

8.133,6 8.237,9 

14 Gesamtbetrag gemäß § 6 Absatz 1 FAG M-V  

(Zeile 1 + Zeile 13)  

10.036,6 10.183,9 

15 Beteiligungsquote Kommunen gemäß § 6 Absatz 1 

FAG M-V  

30,537 % 30,537 % 

16   Finanzausgleichsanspruch § 6 Absatz 1 FAG M-V  

  (Zeile 14 * Zeile 15 - Zeile 1) 

1.161,9 1.163,9 

17   Finanzausgleichsanspruch § 6 Absatz 3 FAG M-V  312,8 312,8 

18 Finanzausgleichsanspruch § 6 FAG M-V gesamt 

(Zeile 16 + Zeile 17)  

1.474,7  1.476,7  

19 Verbundquote (Zeile 18 / Zeile 13)  18,130673 % 17,925158 % 

 

 
Zu § 2 

 

In § 2 werden die erforderlichen Kreditaufnahmen zugunsten und Entnahmen zulasten des 

Sondervermögens Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt, um 

die im Kommunalgespräch vom 19. November 2025 zwischen der Landesregierung und den 

kommunalen Landesverbänden für die Jahre 2026 und 2027 besprochene Entwicklung der 

kommunalen Finanzausstattung abzusichern. Da sich die kommunale Finanzausstattung aus 

Gemeindesteuern und Finanzausgleichsleistungen in den Jahren 2026 und 2027 bedingt durch 

den Einwohnerrückgang infolge des Zensus 2022 und die konjunkturelle Entwicklung schwach 

entwickelt, erfolgt eine Ergänzung der Finanzausgleichsmasse aus Mitteln des Sonder-

vermögens Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2026 soll eine 

Entnahme von insgesamt 21 Millionen Euro und im Jahr 2027 von 129 Millionen Euro aus dem 

Sondervermögen zugunsten der Finanzausgleichsmasse erfolgen. Das Sondervermögen 

Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern, das derzeit einen Mittelbestand in 

Höhe von rund 1,8 Millionen Euro ausweist, wird ermächtigt, für die Finanzierung der 

genannten Entnahmen und der entstehenden Zinsbelastungen Kredite von bis zu 

21 Millionen Euro im Jahr 2026 und einschließlich zur Anschlussfinanzierung fällig 

gewordener Kredite von bis zu 150 Millionen Euro im Jahr 2027 aufzunehmen.  
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Die konkreten Kreditaufnahmen erfolgen unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit in der Höhe, die für die Gewährleistung der gesetzlich geregelten 

Entnahme erforderlich ist. 

 

Die Kredite sind spätestens bis zum Ende des fünften Jahres nach Ausreichung, mithin bis Ende 

2031, zu tilgen. Hierfür erfolgen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d Zuführungen aus den 

Finanzausgleichsleistungen nach § 11 FAG M-V. Erste Zuführungen ab dem Jahr 2028 werden 

mit dem Verbundquotenfestlegungsgesetz für den Doppelhaushalt 2028/2029 festgelegt. Die 

Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung rechtfertigt zwar keine Entnahme nach dem 

in § 4 Absatz 2 KAFG M-V normierten Regelverfahren. Angesichts der Preisentwicklungen 

sowie der Einnahmerückgänge infolge des Zensus 2022 tragen die Entnahmen dem 

Gesetzeszweck der Stabilisierung der kommunalen Finanzausstattung jedoch angemessen 

Rechnung. Die Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung aus Gemeindesteuern und 

Finanzausgleichsleistungen zeigt nur unter Berücksichtigung der vorgesehenen zusätzlichen 

Mittel aus dem Sondervermögen Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern 

einen Aufwärtstrend. Ohne entsprechende Entnahmen zur Stärkung der Finanzausgleichsmasse 

käme es dagegen zu einem Rückgang der kommunalen Finanzausstattung. Land und 

Kommunen sind sich darin einig, dass es aufgrund der aktuellen Einnahmeentwicklung vor 

allem auch einer Konsolidierung der kommunalen Auszahlungen bedarf.  

 

 

Tabelle 3: Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung (Plandaten)  

 

Beträge in Millionen Euro 2024 2025 2026 2027 

Gemeindesteuern 1.688 1.803 1.958 2.045 

FAG-Masse 1.535 1.540 1.407 1.255 

KAFG-Entnahme - - 21 129 

Finanzausstattung 3.223 3.343 3.387 3.429 

 

Im FAG-Beirat haben Land und Kommunen die regelmäßige Untersuchung ihrer Finanzlage 

durch einen Finanzindex als Bestandteil der Überprüfung der Finanzverteilung nach 

§ 6 Absatz 2 FAG M-V vereinbart. Dieser Finanzindex enthält wichtige Finanzkennziffern, die 

wie folgt gewichtet werden: Finanzierungssaldo (20 Prozent), Deckungsquote (20 Prozent), 

Investitionsquote (30 Prozent), Schuldenstand (10 Prozent), Zinssaldo (10 Prozent) und liquide 

Finanzvermögen (10 Prozent). Der Finanzindex zeigt, dass trotz der aktuell für alle staatlichen 

Ebenen schwierigen Haushaltslage die Entwicklung der kommunalen Ebene in Mecklenburg-

Vorpommern bis zum Jahr 2023 noch relativ stabil verlief (vgl. Prüfbericht nach § 6 Absatz 2 

FAG M-V, Anlage 1 des Gesetzentwurfes).  
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Abbildung 2: Entwicklung des zwischen Land und Kommunen vereinbarten 

Finanzindex: 

 
 

Eine Stabilisierung der kommunalen Finanzausstattung durch entsprechende Entnahmen aus 

dem Sondervermögen Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern ist auch 

aufgrund der Entwicklung der Finanzkennziffern am aktuellen Rand sachgerecht. 

 

 
Zu Artikel 3 

 

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung des bisherigen 

§ 24a FAG M-V als § 24 FAG M-V. 

 

 
Zu Artikel 4 

 

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung des bisherigen 

§ 24a FAG M-V als § 24 FAG M-V. 

 

 
Zu Artikel 5 

 

Hierbei handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der Streichung des bisherigen 

§ 24 FAG M-V. 

 

 
Zu Artikel 6 

 

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung des bisherigen 

§ 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g FAG M-V als neuen Buchstaben c. 

 

 
Zu Artikel 7 

 

Dieses Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft. 
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Anlage 1 
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Anlage 
 

Voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung (Gemeindesteuern 

und Finanzausgleichsleistungen) 
 

1. Entwicklung laut Haushaltsentwurf 
Mio. Euro 2024 

(Plan) 

2025 

(Nach-
trag) 

2026 2027 2028 

Gemeindesteuern (StS Mai 2025) 1.688 1.803 1.903 1.946 1.994 

Finanzausgleichsleistungen Land lt. Haushaltsentwurf 1.535 1.540 1.328 1.292 1.450 

darunter      
originäre FAG-Masse lt. HH-Entwurf 1.535 1.540 1.307 1.223 1.473 

Kommunaler Ausgleichsfonds lt. HH-Entwurf   21 69 -23 

Finanzausstattung (Kommunalgespräch 2024) 3.223 3.343 3.231 3.238 3.444 

Diff. z. Vj   3,7%  -3,3%  0,2%  6,4% 

 

2.  Verstärkung der kommunalen Finanzausstattung in 2026/2027 
Mio. Euro 2024 

(Plan) 
2025 

(Nach-

trag) 

2026 2027 2028 

Gemeindesteuern (StS Mai 2025) 1.688 1.803 1.903 1.946 1.994 

Finanzausgleichsleistungen Land lt. Haushaltsentwurf 1.535 1.540 1.328 1.292 1.450 
darunter 

originäre FAG-Masse lt. HH-Entwurf Kommunaler Ausgleichsfonds lt. 

HH-Entwurf 

 

1.535 

 

1.540 

 

1.307 

21 

 

1.223 

69 

 

1.473 

-23 
Weitere Verstärkung     

Kompensation Booster GMG-Anteil Kommunen 7 16 20 

Kompensation Booster GMG-Anteil Land 16 37 48 

vollständige Inanspruchnahme Kommunaler Ausgleichsfonds  60 -14 

KFA-Abrechnungsbeträge 100 32 -100 

Finanzausstattung 

Diff. z. Vj 

3.223 3.343 

 3,7 % 

3.354 
  0,3 % 

3.383 
  0,9 % 

3.399 
  0,5 % 

Veränderung zum Haushaltsentwurf  122 145 -46 

 

3. Aktualisierung und Ergänzung nach Herbst-Steuerschätzung 2025 
Mio. Euro 2024 

(Plan) 

2025 

(Nach-

trag) 

2026 2027 2028 

Gemeindesteuern (StS Mai 2025) 1.688 1.803 1.903 1.992 2.046 

darunter Änderung durch Aktualisierung StSch   33 46 52 

Finanzausgleichsleistungen Land einschl. 90 Mio. KAFG (StS 10/25) 1.535 1.540 1.314 1.258 1.403 

darunter Änderung durch Aktualisierung StSch   -14 -33 -47 

Weitere Verstärkung     

Kompensation Booster GMG-Anteil Kommunen 7 16 20 

Kompensation Booster GMG-Anteil Land 16 37 48 

vollständige Inanspruchnahme Kommunaler Ausgleichsfonds1  60 -14 

KFA-Abrechnungsbeträge2 

Verzicht auf KFA-Aktualisierung Herbst-StSch im HHE 

100 

14 

32 

33 

-100 

-14 

Finanzausstattung 

Diff. z. Vj 
3.223 3.343 

 3,7% 

3.387 
  1,3 % 

3.429 
  1,2 % 

3.389 
  -1,1 % 

Veränderung zum Haushaltsentwurf  155 191 -55 
 

nachrichtlich:     

Schlüsselzuweisungen (mit Umschichtung Entschuldung) 1.029 1.040  982 937 811 
darunter Umschichtung Entschuldung (Variante 1)    10 15  

Kompensation Booster (gesamt 3    22 53 68 

Zwischensumme Schlüsselzuweisungen und Boosterkompensation    1.005  990 879 

üWK-Zuweisungen 274 274  313 313 313 

Summe 1.303 1.314  1.318 1.303 1.192 

Steuerwachstum s. o. 
 
1 In den Jahren 2026 und 2027 wird die Kreditermächtigung von 150 Mio. Euro vollständig in Anspruch genommen (bisher geplant: 

90 Mio. Euro, zusätzlich möglich: 60 Mio. Euro). Die Kredite werden ab 2028 in fünf Jahresbeträgen zurückgeführt. Ende 2028 
verbleibt – vorbehaltlich noch nicht absehbarer Zinsbelastungen – ein Kreditbetrag von 120 Mio. Euro (4/5 des Gesamtbetrages). 

2 In den veranschlagten Finanzausgleichsleistungen 2026 ist bisher ein Abrechnungsbetrag für 2024 von rd. -119 Mio. Euro und in 

den Finanzausgleichsleistungen 2027 ein Abrechnungsbetrag für 2025 von -232 Mio. Euro enthalten. Ein Teilbetrag 
(-100 Mio. Euro) aus der Abrechnung 2024 wird von 2026 nach 2028 verschoben. Der erwartete Abrechnungsbetrag für 2025 in 

2027 wird auf -200 Mio. Euro angepasst. 
3 Die Kompensation erfolgt über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, von dem alle Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahl 

an der Umsatzsteuer partizipieren. 


